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Arbeitskampfe zwischen Inflation und Transformation

Thilo Janssen, Heiner Dribbusch, Thorsten Schulten

AUF EINEN BLICK

2024 zahlte das WSI 286 Arbeitskdmpfe und damit

26 weniger als 2023, als insgesamt 312 von Streiks

begleitete Tarifkonflikte notiert wurden. Gleich- Arbeitskampfbilanz 2018 -2024
wohl verblieb die Konflikthaufigkeit im langjah-

rigen Vergleich auf hohem Niveau. Das vom WSI

geschatzte rechnerische Arbeitskampfvolumen

lag 2024 mit 946.000 arbeitskampfbedingt ausge- 1032

fallenen Arbeitstagen deutlich unter dem des Vor-
jahres, obwohl die Zahl der Streikteilnehmer*innen I

1.527

946 919
mit 912.000 gegenuber 857.000 Streikenden 2023 -
deutlich gréRer war. Ein wesentlicher Grund fir
diese gegenlaufige Entwicklung liegt darin, dass
es in der Metall- und Elektroindustrie, die 2024
das Streikgeschehen quantitativ dominiert hat,
zwar sehr breite Warnstreikwellen gab, die einzel-
nen Arbeitsniederlegungen jedoch im Schnitt we- - _ _ ' -
sentlich kiirzer als im Vorjahr ausfielen. Das Jahr m Arbeitskampfbedingte Ausfalltage (in 1.000) m Streikende (in 1.000)

2025 begann mit teils spektakularen Arbeitsnie-

derlegungen in vielen Bereichen des 6ffentlichen

Dienstes des Bundes und der Kommunen. Da in  Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik wsi
den meisten grofRen Industriebranchen 2025 keine _
Tarifverhandlungen stattfinden, wird das laufende

Arbeitskampfjahr wieder starker von den Dienst-

leistungsbereichen gepragt sein.
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1 EINLEITUNG

Das Arbeitskampfjahr 2024 war weiterhin gepragt
von dem Versuch der Gewerkschaften, die teils
massiven Reallohnverluste wahrend der Inflati-
onskrise auszugleichen (Schulten/WSI-Tarifarchiv
2023, 2024, 2025). Lange Laufzeiten von Tarif-
vertragen fuhrten dazu, dass manche Beschaftig-
te lange auf einen tabellenwirksamen Ausgleich
der drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten
warten mussten. So standen die Entgelte im Bau-
hauptgewerbe erst 2024 zur Neuverhandlung an;
der letzte Tarifabschluss datierte hier noch aus
dem Jahr 2021. Die konfliktreiche Tarifrunde re-
sultierte am Ende in der ersten grofsen Streikbe-
wegung im Bauhauptgewerbe seit 20 Jahren. Ge-
pragt war das Streikjahr auch von den Warnstreiks
in der Metall- und Elektroindustrie mit ihren 3,9
Mio. Beschaftigten. In den Arbeitskampfen ging
es aber nicht nur um den Ausgleich von Kaufkraft-
verlusten. Wie das Beispiel des GroRkonflikts bei
Volkswagen zeigt, der durch die Ankundigung von
StandortschlieBungen und Stellenstreichungen
ausgelost worden war, schlagen sich zunehmend
auch Transformationskonflikte in Inhalten und
Strategien von Arbeitskampfen nieder.

Zur Bilanz des Arbeitskampfjahres 2024 trugen
auch zwei groRRe Arbeitskampfe des Jahres 2023
bei. Sowohl der Konflikt um die Arbeitszeit bei der
Deutschen Bahn wie auch die parallel gefiihrten
Arbeitskdmpfe um hohere Entgelte im Einzel- so-
wie im GroRRhandel zogen sich bis weit in das Jahr
2024 hinein (Dribbusch et al. 2024).

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die eine we-
sentliche Rahmenbedingung fir die Tarifverhand-
lungen darstellt, war auch im Jahr 2024 wieder
sehr unterschiedlich. Wahrend insbesondere einige
Industriebranchen von Arbeitsplatzabbau betroffen
waren, herrschte in vielen Dienstleistungsbranchen
nach wie vor ein erheblicher Arbeits- und Fachkraf-
temangel. Bei den Themen der Tarifauseinanderset-
zungen ging es demnach nicht nur um hohere Loh-
ne, sondern auch um Arbeitsplatzsicherung sowie
bessere Arbeitsbedingungen durch Entlastung.

Anders als in der Offentlichkeit oft suggeriert,
liegen die Ursachen fir Arbeitskampfe nicht al-

lein bei den Gewerkschaften, die tber Verlauf und
Intensitat eines Arbeitskampfes mit Warn- oder
Erzwingungsstreiks entscheiden. Oft sind es die
Arbeitgeber, die keine kompromissfahigen Ange-
boten vorlegen und damit der Gewerkschaftsseite
keine andere Handlungsalternative lassen. Beson-
ders deutlich wurde dies z.B in der Bauindustrie,
wo die Arbeitgeber das Ergebnis einer Schlich-
tung ablehnten, oder bei den o6ffentlichen Rund-
funkanstalten, wo sich die Arbeitgeber sogar einer
Schlichtung verweigerten (vgl. Kapitel 4)

Die Bilanz des Arbeitskampfgeschehens 2024
beginnt mit einer Analyse der wichtigsten Daten
zu Konflikthaufigkeit, Arbeitskampfvolumen und
Streikbeteiligung. Es folgt ein Uberblick ber ei-
nige ausgewahlte Arbeitskampfe in unterschiedli-
chen Branchen, was einen Einblick in die Vielfalt
der Arbeitskampfe des vergangenen Jahres er-
moglicht.

Auch 2024 versuchte die Arbeitgeberseite juris-
tisch gegen Arbeitskdmpfe vorzugehen — wenn-
gleich mit wechselndem Erfolg. Begleitet wird dies
von wiederholten Forderungen nach Einschran-
kungen des Streikrechts. In einem ausfihrlichen
Sonderkapitel gehen Laurens Brandt und Ernesto
Klengel, Arbeitsrechtsexperten des Hugo Sinzhei-
mer Instituts (HSI) der Hans-Bockler-Stiftung, auf
die derzeit wieder heftiger gefiihrten Debatten um
Einschrankungen des Streikrechts ein und disku-
tieren aktuelle Strategien der Arbeitgeberseite,
Streiks durch Gerichtsverfahren zu erschweren
oder gar zu unterbinden.

Es folgt ein internationaler Vergleich des Ar-
beitskampfvolumens verschiedener Lander in Eu-
ropa sowie Kanada und den USA, was eine quan-
titative Einordnung des bundesdeutschen Arbeits-
kampfgeschehens ermoglicht. Den Abschluss
bildet ein Blick auf das laufende Arbeitskampfjahr
2025.

Der Anhang der vorliegenden WSI-Arbeits-
kampfbilanz beinhaltet einen Uberblick iiber die
zu Grunde liegende Methodik einschlieBlich eines
Vergleichs der WSI-Daten mit denen der amtlichen
Streikstatistik der Bundesagentur flr Arbeit.
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2 DAS ARBEITSKAMPFGESCHEHEN DES JAHRES 2024 IM UBERBLICK

2.1 Arbeitskampfe, Ausfalltage und Streikende

Fir das Jahr 2024 ermittelte das WSI 286 von
Streiks begleiteten Tarifkonflikte (Abbildung 1). Dies
sind 26 weniger als im bisherigen Rekordjahr 2023,
in dem 312 Arbeitskampfe gezahlt wurden. Gleich-
wohl ist dies aber immer noch der zweithochste
Wert der letzten zehn Jahre; die Konflikthaufigkeit
verblieb 2024 somit weiterhin auf hohem Niveau.

Auch 2024 wies die Anzahl der einzelnen Ar-
beitsniederlegungen innerhalb der jeweiligen Ar-
beitskampfe eine betrachtliche Bandbreite auf.
Wahrend es in betrieblichen Auseinandersetzun-
gen zum Teil lediglich einzelner Streiks bis zu ei-
nem Tarifabschluss bedurfte, gingen der Einigung
in der StiBwarenindustrie rund 200 und dem Ab-
schluss in der Metall- und Elektroindustrie mehr
als 2.500 einzelne Arbeitsniederlegungen voraus.

Das vom WSI geschatzte rechnerische Arbeits-
kampfvolumen lag 2024 mit 946.000 arbeits-
kampfbedingt ausgefallenen Arbeitstagen deutlich
unter dem des Vorjahres, als das WSI 1,5 Mio. Aus-
falltage ermittelte (Abbildung 2).2 Damit liegt 2024 in
Bezug auf die Ausfalltage immer noch an flnfter
Stelle der vom WSI seit 2006 erhobenen Arbeits-
kampfvolumina und auch lber dem Durchschnitt
der letzten zehn Jahre

Die Arbeitskampfbeteiligung lag demge-
genuber nach Schatzung des WSI mit 912.000
Streikteilnehmer*innen® 2024 um 55.000 Uber der
des Jahres 2023. Ein wesentlicher Grund hierfir
waren die breiten Warnstreiks wahrend der Ta-
rifrunde der Metall- und Elektroindustrie (vgl. Ka-
pitel 4.2). Die Zahl der Streikenden im Dienstleis-
tungssektor ist 2024 gegenliber 2023 dagegen um
etwa die Halfte gesunken, was vor allem daran
liegt, dass nach den 2023er Tarifabschliissen fur

1 Das WSI dankt Stefan Schmalz von der Uni Jena und Se-
bastian Ligl vom Projekt ,, Streikmonitor” fiir die Unterstit-
zung bei der Medienrecherche der Arbeitskonflikte 2024.

2 Unter Ausfalltagen oder, wie es bei der Bundesagentur
fir Arbeit heif3t, ,,ausgefallenen Arbeitstagen” werden
die rechnerisch ermittelten Tage verstanden, an denen
aufgrund von Streiks oder Aussperrung nicht gearbeitet
wurde. Bei einer Betrachtung tber langere Zeitraume
und bei internationalen Vergleichen erweist es sich als
sinnvoll, die Ausfalltage ins Verhéltnis zur Anzahl der
Beschaftigten zu setzen. Dies wird auch als relatives
Arbeitskampfvolumen bezeichnet und Ublicherweise in
Ausfalltagen pro 1.000 Beschéftigten angegeben.

3 Bei der Schatzung der Gesamtzahl der
Streikteilnehmer*innen ist zu beachten, dass Beschaf-
tigte, die mehrmals an zeitlich getrennten Arbeitsnieder-
legungen teilgenommen haben, haufig auch mehrfach
gezahlt werden. Die Anzahl der Streikteilnehmer*innen
liegt von daher systematisch hoher als die der individu-
ellen Beschaftigten, die ein oder mehrmals wahrend des
Jahres die Arbeit niedergelegt haben.
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die Beschaftigten des offentlichen Dienstes von
Bund, Kommunen und Landern 2024 keine Tarif-
verhandlungen stattfanden.

Streikbeteiligung und Arbeitskampfdauer

Auch im Jahr 2024 fanden die meisten Arbeits-
kampfe nicht im Rahmen von Flachentarifverhand-
lungen statt, sondern auf Haus-, Firmen- oder Kon-
zernebene. In den vergangenen Jahren haben sich
viele Unternehmen aus den Flachentarifvertragen
zuruckgezogen. Darauf reagieren die Gewerkschaf-
ten, indem sie versuchen, Tarifvertrage zumindest
auf Haus- oder Konzernebene zu erzwingen. Hin-
zu kommen gewerkschaftliche Anstrengungen, in
bislang tariflosen Betrieben ebenfalls Tarifvertrage
zu etablieren, um dem seit Mitte der 1990er Jahre
zu beobachtenden Riickgang der Tarifbindung ent-
gegenzusteuern (Libker/Schulten 2024).

Diese Auseinandersetzungen verlaufen vor al-
lem dort sehr langwierig, wo Unternehmen sich
prinzipiell weigern, den Beschaftigten rechtssiche-
re Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag zu garan-
tieren. Flr Beschaftigte wie fur ihre Gewerkschaf-
ten sind solche Arbeitskampfe eine grof3e Belas-
tung und ein Erfolg ist nicht garantiert. So musste
z.B der Arbeitskampf um einen Tarifvertrag bei der
Schrott- und Recyclingfirma SRW metalfloat im
Frihjahr 2024 nach 180 Tagen Streik sowie einer
anschlielenden Aussperrung erfolglos beendet
werden (Dribbusch et al. 2024, S. 20).

Den Gewerkschaften gelingt es zwar in einer
Vielzahl von Fallen, Tarifflucht zu verhindern oder
neue Haustarifvertrdage zu etablieren, dennoch
bleibt der das Tarifsystem stabilisierende Effekt
dieser sogenannten ,Hauserkampfe” begrenzt. Sie
finden Uberwiegend in kleinen und mittleren Un-
ternehmen statt und sind mit erheblichem Res-
sourcenaufwand verbunden. Die Gewerkschaften
sind hier strukturell den Unternehmen unterlegen,
die wie im Fall der Einzelhandelsunternehmen
EDEKA und Rewe systematisch tausende von Fi-
lialen durch Franchisesysteme dem Geltungsbe-
reich der Flachentarifvertrage entziehen oder, wie
im Fall von Amazon und Tesla, die Gewerkschaf-
ten nicht als legitime Verhandlungspartner*innen
anerkennen. Der Kampf von ver.di fir einen Tarif-
vertrag bei Amazon geht inzwischen ins zwolfte
Jahr und auch der Arbeitskampf flir einen Aner-
kennungstarifvertrag bei Zalando, einem anderen
grofien Online-Handler, gestaltet sich schwierig
(vgl. Kapitel 3.7).

4 Ausfuhrliche Informationen zum deutschen Tarifwesen,
so z.B. zur Entwicklung der Tarifbindung, finden Sie un-
ter: www.tarifbindung.de


http://www.tarifbindung.de

8008@

WSI-Schétzung: Anzahl der Arbeitskampfe 2015-2024

Abbildung 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I Anzahl der Arbeitskampfe
—— Arbeitskampfe Dienstleistungssektor (inkl. Druck und Verlage)
Anmerkung:
Daten 2023 teilw. korrigiert.
Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik wsi
Abbildung 2
WSI-Schétzung: Streikende und Ausfalltage 2006 —2024
in 1.000
2.002
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1.200
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Il Streikende (in 1.000)
[0 Arbeitskampfbedingte Ausfalltage (in 1.000)
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Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik
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2.2 \Verteilung der Arbeitskdampfe nach
Gewerkschaften

Die mit Abstand meisten Arbeitskdmpfe werden
in Deutschland von den Gewerkschaften des DGB
ausgetragen. Hinzukommen einzelne Arbeits-
kampfe von Berufs- und Spartengewerkschaften
wie dem Marburger Bund, dem Deutschen Jour-
nalistenverband (DJV), dem Deutschen Bankange-
stelltenverband (DBV) sowie der im Luftverkehr ak-
tiven Vereinigung Cockpit (VC) und der Unabhéangi-
gen Flugbegleiter Organisation (UFO). RegelmaRig
an Arbeitskampfen beteiligt sind die zum Beam-
tenbund (dbb beamtenbund und tarifunion) geho-
rende Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfihrer
(GDL) sowie verschiedene dbb-Gewerkschaften,
die vor allem im 6ffentlichen Dienst aktiv sind. Sie
werden durch ihren Dachverband vertreten und
verhandeln zusammen mit ver.di.

Die Statistik der gewerkschaftlichen Streikakti-
vitaten zeigt deutliche Unterschiede zwischen den
Gewerkschaften (Abbildung 3). Die meisten Streiks
wurden auch 2024 wieder von der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di organisiert. Das WSI konnte
hier insgesamt 137 Arbeitskampfe (mit zum Teil sehr
vielen Streikaktionen) identifizieren. Ver.di weist ei-
nen sehr breit gefacherten Organisationsbereich
auf, schlieRt jedes Jahr weit tber 1.000 Tarifvertra-
ge ab und ist schon deshalb in einer vergleichswei-
se hohen Anzahl von Tarifauseinandersetzungen
involviert. Die sowohl im offentlichen wie privaten

Abbildung 3
WSI-Schitzung: Arbeitskdmpfe nach Gewerkschaften 2024*
137
72
51
7 3 : 0 6 5 4
ver.di 1GMetall NGG IGBCE IGBAU GEW EVG MB GDL  Sonstige
DYV,
UFO, VC)
* Arbeitskdmpfe mit mehreren Gewerkschaften werden der groRten beteiligten
Gewerkschaft zugeordnet
Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik WSI
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Dienstleistungsbereich seit Beginn der 2000er Jah-
re zu beobachtende Zunahme von Arbeitskampfen
ist Ausdruck verscharfter Verteilungskampfe und
die wesentliche Ursache fir die Verlagerung des
Arbeitskampfgeschehens in den Dienstleistungs-
bereich (dazu ausfihrlich: Dribbusch 2023).

In der Industrie wurde die Streiklandschaft 2024
von den Warnstreiks in der Metall- und Elektroin-
dustrie und bei Volkswagen dominiert. Die IG Me-
tall war insgesamt an 72 Arbeitskampfen beteiligt
(ebd., S.82), von denen die meisten Haustarifaus-
einandersetzungen waren. Wie schon 2023 steht
auf Platz drei die verhéaltnismaRig kleine (3,3 Pro-
zent der im DGB organisierten Gewerkschaftsmit-
glieder 2024) Gewerkschaft Nahrung Genuss Gast-
statten (NGG), die in ihrem Organisationsbereich
viele Haustarifauseinandersetzung etwa in der
Lebensmittelherstellung geflihrt, aber auch in Fla-
chentarifverhandlungen in der StRwarenindustrie
oder in der Milchwirtschaft Streikbewegungen or-
ganisiert hat. Mit 51 Arbeitskdmpfen zeichnete die
NGG fir rund ein Sechstel aller von Arbeitsnieder-
legungen begleiteten Tarifkonflikte verantwortlich.
Anders als 2023 war die Gewerkschaft im abgelau-
fenen Jahr in viele Flachentarifkonflikte, aber we-
niger Haustarifkonflikte involviert. Trotzdem bleibt
die NGG im Verhaltnis zu ihrer Mitgliederzahl die
streikfreudigste Gewerkschaft.

Die Ubrigen DGB-Gewerkschaften riefen deut-
lich seltener zu Arbeitskampfen auf. Die traditio-
nell bei Streiks eher zurlickhaltende |G BCE war
2024 an sieben Arbeitskampfen beteiligt. Dies ist
etwas weniger als 2023, zeigt jedoch, dass die
Jahre der weitestgehenden Streikabstinenz der Ge-
werkschaft zu Ende gehen. Auch wenn der Streik
als mogliches letztes Mittel im ,Werkzeugkas-
ten” der IG BCE in den vergangenen Jahren wie-
der starkere Betonung fand (SZ 2024), reichte bei
den Tarifverhandlungen in der Leitbranche Chemie
2024 die bloRe Androhung von Warnstreiks kurz
vor Ende der Friedenspflicht aus, um mit dem Ar-
beitgeberverband BAVC zu einer Einigung zu kom-
men. Bemerkenswert an dieser Tarifverhandlung
war, dass es der IG BCE erstmals in einem grofRen
Flachentarifvertrag gelungen ist, eine Vorteilsrege-
lung nur fir IG BCE-Mitglieder durchzusetzen — ein
zusatzlicher freier Tag im Jahr (IG BCE 2024a). Die
IG BAU fuhrte drei Arbeitskampfe durch und war
am Arbeitskampf im 6ffentlichen Dienst in Hessen
beteiligt. Hervorzuheben ist hier der erste grofde
Streik der vergangenen zwei Dekaden in der fir
die IG BAU zentralen Baubranche (vgl. Kapitel 3.1).
GEW und GdP riefen ebenfalls zu Streiks auf, dies
jedoch meist im Rahmen von Arbeitskampfen, an
denen auch ver.di beteiligt war. Die EVG war die
einzige DGB-Gewerkschaft, die 2024 keinerlei Ar-
beitskampfe flhrte.

Unter den Gewerkschaften, die nicht dem DGB
angeschlossen sind, rief der Marburger Bund (MB)
2024 das medizinische Personal in sechs Tarifaus-
einandersetzungen zu Arbeitsniederlegungen auf,
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sowohl im Rahmen seiner Flachentarifverhand- gung an Warnstreiks auf (vgl. Kapitel 3.11). Im Rund-
lungen an Unikliniken und kommunalen Kranken- funkbereich ist auch die zum dbb gehoérende Verei-
hausern als auch bei Haustarifverhandlungen, da- nigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffen-
runter an der Berliner Charité. Die GDL war an funf den (VRFF) an Arbeitskampfen beteiligt.
Arbeitskdmpfen beteiligt, darunter dem bereits im
Herbst 2023 begonnenen GroRkonflikt um die Wo-
chenarbeitszeit bei der Deutschen Bahn. 2.3 Regionale Verteilung

In manchen Branchen werden Streiks im Rah-
men gemeinsamer Tarifverhandlungen auch von Im Jahr 2024 war knapp jeder flinfte Arbeitskampf
zwei oder mehr Gewerkschaften organisiert. Dies (55 von 286) Uberregional oder umfasste Unter-
ist regelmaRig im offentlichen Dienst der Fall, nehmen oder Betriebsstatten in mehreren Bundes-
wenn ver.di, GEW, IG BAU und die Gewerkschaft landern (Abbildung 4). Nur auf westdeutsche Bun-
der Polizei (GdP) gemeinsam mit dem Beamten- deslander bezogen waren es acht Arbeitskampfe,
bund (dbb beamtenbund und tarifunion) verhan- zwei fanden allein in ostdeutschen Bundeslandern
deln. Gewerkschaftslibergreifend organisierte Ar- statt. 45 Uberregionale Arbeitskampfe umfassten
beitsniederlegungen gib es regelmaldig auch bei sowohl Betriebe in Ost- wie in Westdeutschland
den Rundfunkanstalten und Zeitungsverlagen. Ne- bzw. waren bundesweit ausgerichtet. Hierzu ge-
ben der bei ver.di organisierten Deutsche Journa- horten die Streikbewegungen um die Flachentarif-
listinnen- und Journalisten-Union (dju) ruft auch vertrdge im Bauhauptgewerbe (Kapitel 3.1), im OPNV
der Deutsche Journalistenverband (DJV), die im (Kapitel 3.2), in der Metall- und Elektroindustrie (Ka-
Zeitungsbereich groRere Gewerkschaft, zur Beteili- pitel 3.3), aber auch die Arbeitsniederlegungen im

Abbildung 4

WSI-Schétzung: Regionale Verteilung der Arbeitskampfe 2024
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Rahmen der Haustarifverhandlungen bei Volkswa-
gen (Kapitel 3.7).

Bei den 230 regionalen Arbeitskampfen lag Bay-
ern (34) vor Nordrhein-Westfalen (26) und Sachsen
(25). Letzteres war bemerkenswert, da Sachsen
mit ca. 1,9 Mio. Beschaftigten eines der kleineren
Bundeslander ist (Nordrhein-Westfalen neun Mio.,
Bayern 7,2 Mio. Beschaftigte).

2.4 Frauen im Streik

Zu den Anteilen von Frauen und Mannern unter den
Streikenden liegen nur wenige Daten vor. Die auf
Meldungen der Arbeitgeber beruhende amtliche
Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit enthalt hier-
zu keinerlei Angaben; es wird danach auch nicht
gefragt. Auf Seiten der Gewerkschaften gibt es
hierzu meist auch keine Angaben. Bei Warnstreiks,
wie beispielsweise der IG Metall, gibt es haufig kei-
ne Streikgeldzahlung und eine personenbezogene
Erfassung der Streikenden wird nicht vorgenom-
men, da diese nicht erforderlich ist. Gleichwohl
kann aufgrund der Zusammensetzungen der Be-
legschaften davon ausgegangen werden, dass bei
Arbeitskdmpfen in der Metall- und Elektroindustrie
die Mehrheit der Streikenden mannliche Beschaf-
tigte sind. Dies gilt gleichermalf3en im Bauhauptge-
werbe im Organisationsbereich der IG BAU.

Dem WSI liegen fir die von verdi organi-
sierten Beschaftigten belastbare Angaben Uber
die Anteile von Frauen und Mannern unter den
Empfanger*innen von Streikgeld vor (Tabelle 1). Im
Jahr 2024 lag der Anteil der Manner, die bei ver.di
Streikgeld bezogen, mit 67 Prozent deutlich Gber
dem der Frauen mit 33 Prozent und so hoch wie
seit 2015 (66 Prozent Manner) nicht mehr. Der be-
sonders hohe Manneranteil im Vergleich zu den
Vorjahren ergibt sich aus der Branchenzusammen-
setzung, in denen ver.di 2024 Streiks organisierte.
In vielen Branchen sind Manner Uberreprasentiert,
darunter die Bereiche Telekommunikation, Nahver-
kehr, Bodendienste, Spedition und Logistik oder
der GroRBhandel. Es wurde zwar auch in Sektoren
gestreikt, in denen weibliche Beschaftigte deutlich
in der Uberzahl sind — vorneweg der Einzelhandel
— dies konnte den Manneriiberhang bei den Strei-
kenden 2024 jedoch nicht aufwiegen.

Die Geschlechterverteilung bei den Streikteil-
nehmer*innen bildet daher vor allem die Zusam-
mensetzung der bestreikten Branchen ab. Riick-
schliisse Uber die allgemeine Streikbereitschaft auf
Grundlage des Geschlechts lassen sich nicht ziehen.
In der offentlichen Wahrnehmung hat sich gleich-
wohl die Wahrnehmung streikender Frauen erheb-
lich verandert. Seit Mitte der 2000er Jahre und der
Zunahme von Streiks in der Daseinsvorsorge werden
Frauen sehr viel starker als in friheren Jahrzehnten
als Streikende wahrgenommen und pragen teilwei-
se sogar das oOffentliche Bild von Arbeitskampfen
(Artus/Pfluger 2015; Dribbusch 2020, 2023).
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Tabelle1

Anteile von Frauen und Méannern unter den
Streikgeldempfanger*innen der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, 2006—2024

Angaben in Prozent*

Frauen Maénner
2006 42 58
2007 44 56
2008 43 57
2009 57 43
2010 37 63
2011 37 63
2012 38 62
2013 52 49
2014 39 61
2015 66 34
2016 41 59
2017 52 48
2018 42 58
2019 50 50
2020 40 60
2021 50 50
2022 57 43
2023 47 53
2024 67 33

* Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, werden in den Statistiken
bisher nicht getrennt verzeichnet.

Quelle: WSI auf Basis von Daten von ver.di wsi

2.5 Erzwingungsstreik als Ausnahme

Auch 2024 bestatigte sich die Beobachtung, dass
es sich bei der Uuberwiegenden Mehrheit der Ar-
beitsniederlegungen in Deutschland um Warn-
streiks handelt (Tabelle 2) (vgl. Dribbusch 2023). Der
unbefristete Erzwingungsstreik mit vorangegan-
gener Urabstimmung, aus Gewerkschaftssicht
die hochste Eskalationsstufe eines Arbeitskamp-
fes, findet in Deutschland seit langerem nur noch
in Ausnahmefallen statt und kommt dann zumeist
im Rahmen firmenbezogener Tarifkonflikte zur
Anwendung. Nicht selten bringt schon allein die
glaubhafte Androhung eines Erzwingungsstreiks
Bewegung in stockende Verhandlungen. Ebenso
gibt es wiederholt Konflikte, bei denen Arbeitgeber
nach erfolgter Urabstimmung doch noch Verhand-
lungsbereitschaft signalisieren, um dadurch einen



unbefristeten Streik abzuwenden. Einen der selte-
nen Erzwingungsstreiks im Rahmen einer Flachen-
auseinandersetzung gab es im April 2024 in der
Tarifrunde des offentlichen Personennahverkehrs
in Sachsen. Zuvor hatte ver.di nach mehreren
Warnstreiks ein Angebot des Arbeitgeberverban-
des Nahverkehr (AVN) als unzureichend abgelehnt.
Am Ende erreichte die Gewerkschaft mit dem un-
befristeten Streik einen gegenliber dem letzten Ar-
beitgeberangebot verbesserten Tarifabschluss (ver.
di 2024a).

Einen besonders spektakularen unbefristeten
Streik uber mehrere Wochen hinweg fuhrte die
IG Metall im Rahmen der Auseinandersetzungen
um die Restrukturierung des Kranherstellers Tada-
no DEMAG GmbH aus Zweibrticken in Rheinland-
Pfalz (Kapitel 3.9) durch.

Im Kampf um ertragliche Arbeitsbedingungen
und einen Entlastungstarifvertrag fir die Berliner
Kindertagesstatten stimmten in einer Urabstim-
mung 91,7 Prozent fir einen unbefristeten Streik.
Dieser wurde jedoch vom Landesarbeitsgericht in
einer umstrittenen Entscheidung am 11. Oktober
2024 untersagt (ver.di 2025a). Dies ist ein Beispiel
daflir, dass auch offentliche Arbeitgeber immer
haufiger gerichtlich gegen Arbeitskampfe vorge-
hen (siehe den Beitrag von Brandt und Klengel in
Kapitel 4).

Tabelle2

Erzwingungsstreiks 2024
(Auswahl)
Gewerkschaft Unternehmen/Tarifbranche

ver.di Personennahverkehr Sachsen

Wach- und Sicherheitsgewerbe

ver.di Schleswig Holstein
SRW Metalfloat
IG Metall (siehe Dribbusch et al. 2024, S.20)
IG Metall Tadano DEMAG (Kranbau)
ver.di Krankenhaus-Dienstleistungs-
’ Gesellschaft Regensburg (KDL)
IG Metall Schabmiiller (Elektromotorenbau)
Quelle: WSI-Arbeitskampfstatistik wWsi

3 WO UND WOFUR WURDE 2024 GESTREIKT? - AUSGEWAHLTE BEISPIELE

3.1 Arbeitskampf im Bauhauptgewerbe

Bei den Tarifverhandlungen fiir das Bauhauptge-
werbe im Frihjahr 2024 gab es aus Sicht der Be-
schaftigten enormen Nachholbedarf: Der letzte Ta-
rifvertrag stammte noch aus dem Jahr 2021, abge-
schlossen vor Beginn der Inflationskrise. Als Ant-
wort auf die Reallohnverluste der Vorjahre ging die
IG BAU mit der Forderung eines Festbetrags von
500 Euro mehr im Monat fur alle Beschéaftigten in
die Verhandlungen. Auferdem sollte die Ausbil-
dungsvergltung auf bundeseinheitlich 1.080 Euro
im ersten Ausbildungsjahr angehoben werden.
Nach drei Verhandlungsrunden, in denen sich die
Gewerkschaft mit dem Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes sowie dem Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie auf der Arbeitgeberseite
nicht einigen konnte, folgte wie in der Bauindus-
trie Ublich eine Schlichtung. Am 19. April schlug
der Schlichter Rainer Schlegel eine pauschale Er-
hohung der Monatsentgelte um 250 Euro ab Mai
2024 und elf Monate spater weitere Erhohungen
von 4,15 Prozent im Westen und 4,95 Prozent

im Osten vor. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll-
te zwei Jahre betragen. Die IG BAU stimmte dem
Vorschlag zu, die Arbeitgeberverbande lehnten ihn
jedoch ab - eine ungewdhnliche Vorgehenswei-
se bei Schlichtungen. Daraufhin rief die IG BAU
erstmals seit 20 Jahren wieder im Baugewerbe zu
branchenweiten Warnstreiks auf. Gestreikt wurde
nicht mehr fir den Schlichterspruch, sondern fir
die urspringliche Forderung der Gewerkschaft.
Bestreikt wurden deutschlandweit sowohl gro-
Be Unternehmen der Bauindustrie als auch klei-
ne Handwerksbetriebe im Baugewerbe. Um den
Druck in den festgefahrenen Verhandlungen zu er-
hohen, weitete die IG BAU die Streikaktivitaten auf
Baustellen der Verkehrsinfrastruktur Mitte Mai aus.
Zu diesem Zeitpunkt beteiligten sich laut Gewerk-
schaft rund 12.500 Beschéftigte an der kollektiven
Arbeitsniederlegung. Der dreiwochige Arbeits-
kampf zeigte Wirkung: Am 29. Mai verkiundeten
die Tarifparteien in einer gemeinsamen Pressemit-
teilung die Einigung. Damit gab es ab Mai 2024
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eine tabellenwirksame Erhohung aller Lohn- und
Gehaltsgruppen um 230 Euro, zusatzlich zu pro-
zentualen Steigerungen von 1,2 Prozent im Wes-
ten und 2,2 Prozent im Osten. Die unterste Lohn-
gruppe 1 wurde bundeseinheitlich um 2,2 Prozent
erhoht. Die Vergutung fir das erste Ausbildungs-
jahr stieg gleichzeitig bundeseinheitlich auf 1.080
Euro. Eine weitere Erhohung folgte im April 2025
um 4,2 Prozent im Westen und 5,0 Prozent im Os-
ten, wobei die Lohngruppe 1 auch im Westen um
5 Prozent angehoben wird. Im April 2026 werden
Lohne und Gehalter im Westen um 3,9 Prozent
angehoben und gleichzeitig die Ost-West-Anglei-
chung vollzogen (IG BAU 2024).

3.2 Kommunaler Nahverkehr: Streik fiir
bessere Arbeitsbedingungen

Im Dezember 2023 hatte ver.di mit der Ubergabe
ihrer Forderungen in allen 16 Bundeslandern die
Tarifrunde TV-N 2024 zu den Arbeitsbedingungen
im kommunalen Nahverkehr er6ffnet.® Von der Ta-
rifrunde waren tber 100 kommunale Unternehmen
in den Stadten und Landkreisen betroffen. Dafur
wurden in 14 Bundeslandern die Flachentarifver-
trage Uber die Arbeitsbedingungen in den OPNV-
Unternehmen gekindigt, aullerdem die Haustarif-
vertrage der Hamburger Hochbahn und der Ver-
kehrsbetriebe Hamburg-Holstein. In Bayern sollte
der ungeklindigte Tarifvertrag verhandelt werden.
Im Mittelpunkt der Tarifrunde standen Forderun-
gen nach Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
u. a. durch Verkiirzung der Wochenarbeitszeit, Er-
hohung des Urlaubsanspruchs, zusatzliche Entlas-
tungstage fiir Schicht- und Nachtarbeit sowie die
Begrenzung geteilter Dienste und eine Begrenzung
der unbezahlten Zeiten im Fahrdienst. In Branden-
burg, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thirin-
gen wurden zusatzlich die Entgelte neu verhandelt.
In den anderen Bundeslandern waren die Entgelte
zuletzt 2023 parallel zu den Tarifverhandlungen im
offentlichen Dienst ausgehandelt worden, sodass
hier keine Neuverhandlungen anstanden.
Nachdem die erste Verhandlungsrunde ge-
scheitert war, rief die Vereinigte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) in allen Bundeslandern mit
Ausnahme Bayerns zu konzertierten bundesweiten
Warnstreiks auf. Tausende Beschaftigte streikten
zeitgleich am 2. Februar 2024. Das Besondere an
diesem Streiktag war nicht nur die bundesweite
Koordinierung der Streikaktivitaten, sondern auch
die Unterstitzung der Streikaktionen durch 60 lo-
kale Gruppen von Fridays for Future (ver.di 2024b).
Bereits 2020 hatten sich ver.di und Fridays for Fu-
ture die Allianz ,Wir fahren zusammen” gegriindet,
um durch eine bessere Finanzierung die Arbeits-

5 TV-N ist die Abkurzung fur Tarifvertrag Nahverkehr
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bedingungen im OPNV zu verbessern und diesen
zugleich als klimafreundliche Alternative zum Indi-
vidualverkehr auszubauen.

Im Rahmen der Tarifbewegung TV-N, die am
15. September 2023 mit einer gemeinsamen Pe-
tition anlasslich des ,Klimastreiktags” von Fri-
days for Future eingelautet wurde, erhielten
Klimaaktivist*innen Einladungen zu Vertrauensleu-
tesitzungen (Steinkopf 2024).

Nach weiteren gescheiterten Verhandlungsrun-
den organisierte ver.di in der Woche vom 26. Feb-
ruar bis 2. Marz 2024 bundesweite Wellenstreiks im
kommunalen Nahverkehr. Hauptstreiktag war der
1. Marz, an dem auch Fridays for Future und wei-
tere Verbande in Uber 100 Stadten zum Klimastreik
aufgerufen hatten. In Berlin Gbergaben die Biind-
nispartner die Petition ,Vorfahrt OPNV! — Mobilitat
fur alle und gute Arbeit fur die Beschaftigten im
OPNV” an die Bundesregierung. Nach dieser bun-
desweiten Warnstreikwelle kam es sukzessive zu
Einigungen mit den kommunalen Arbeitgeberver-
banden. Die letzte Vereinbarung wurde vor dem
Hintergrund einer schwierigen Haushaltssituation
in Bremen unterzeichnet. In Baden-Wirttemberg
waren die Verhandlungen besonders schwierig.
Hier rief ver.di zum Erzwingungsstreik auf, nach-
dem zuvor in einer Urabstimmung mit 92,7 Prozent
der ver.di-Mitglieder fur Streik gestimmt hatten.
Daraufhin gab es am 24. April auch hier eine Eini-
gung im Tarifstreit.

Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen fielen
je nach Region unterschiedlich aus. In Nordrhein-
Westfalen etwa kam es nach insgesamt sieben
Streiktagen und einer Schlichtung zu einer Eini-
gung Uber zwei zusatzliche Entlastungstage (zu-
nachst am 24. und 31. Dezember 2024, ab 2025
flexibel) sowie jeweils einen weiteren freien Tag
2025 und 2026. AuBerdem wurde eine fir die Be-
schaftigten glnstigere Grundlage fir die Berech-
nung von Zulagen beschlossen. Das Weihnachts-
geld steigt 2025 auf 95 Prozent und ab 2026 auf
100 Prozent eines Monatsentgelts. Dienstschich-
ten wurden auf maximal 13 Stunden begrenzt. Bei
den Entgelten werden die Tariferhohungen des
TVOD 1:1 umgesetzt. Die Regelungen sind friihes-
tens Ende 2025 kiindbar, die zu den Entlastungsta-
gen erst Ende 2027 (ver.di 2024c).

3.3 Warnstreiks in der Metall- und
Elektroindustrie

Vor dem Hintergrund der Inflationskrise und des
laufenden Transformationsprozesses in der Metall-
und Elektroindustrie ging die IG Metall mit einer
Forderung nach sieben Prozent Entgelterhohung
bei einer Laufzeit von zwolf Monaten in die regi-
onalen Tarifverhandlungen, die am 11. September
2024 begannen. Weitere Forderungen waren ne-
ben einem ,Attraktivitats-Turbo” von monatlich
170 Euro fur Auszubildende auch bessere Wahlop-



tionen zwischen Freizeit und Geld, eine soziale
Komponente (Besserstellung unterer Tarifgruppen)
und eine ,Demokratiezeit” im Betrieb. Mit der glei-
chen Forderung ging die IG Metall auch in Ver-
handlungen Uber einen neuen Haustarifvertrag bei
Volkswagen (siehe 3.6). Dem Forderungsbeschluss
der IG Metall war eine Befragung von 318.000
Beschaftigten vorausgegangen. Die Arbeitgeber
lehnten die Forderungen der Gewerkschaft mit
Verweis auf die Wirtschaftslage ab und drohten
ihrerseits mit weiterem Stellenabbau (IG Metall
2024a). Mit dem Auslaufen der Friedenspflicht rief
die IG Metall ab dem 29. Oktober zu Warnstreiks
auf, an denen sich laut Pressemitteilungen der Ge-
werkschaft bundesweit insgesamt 620.000 Strei-
kende beteiligten. Allein in NRW sollen sich die Be-
legschaften von 129 Betrieben im Ausstand befun-
den haben. Am Tag der entscheidenden Tarifrunde
in Hamburg streikten nach Gewerkschaftsanga-
ben bundesweit rund 100.000 Beschaftigte, allein
4.000 nahmen an der Kundgebung in Hamburg teil.
Der Pilotabschluss wurde am 12. November 2024
gemeinsam fur die Bezirke Kiste und Bayern er-
zielt, die anderen Tarifbezirke lGibernahmen spater
das Ergebnis. Der Pilotabschluss sah flir die Be-
schaftigten eine einmalige Sonderauszahlung von
600 Euro bis spatestens Februar 2025 vor, gefolgt
von tabellenwirksamen Erhéhungen von 2,0 Pro-
zent im April und weiteren 3,1 Prozent im April
2026. Die Vereinbarung kann frihestens Ende Ok-
tober 2026 gekilindigt werden (IG Metall 2024b).

3.4 Warnstreiks in der SiiBwarenindustrie

Besonders arbeitskampfintensiv gestaltete sich
die Tarifrunde 2024 in der SuRwarenindustrie, in
deren Betrieben rund 60.000 Beschéftigte arbei-
ten. In sieben von neun Tarifgebieten wurden die
Entgelttarifvertrage neu verhandelt (Berlin-West,
NRW, Baden-Wurttemberg, Hessen, Bayern, Ham-
burg und Schleswig-Holstein). Die Gewerkschaft
Nahrungsmittel-Genuss-Gaststatten (NGG) hatte
im Mai 2024 die Entgelttarifvertrage gekilndigt
und in allen Tarifgebieten 9,9 Prozent Entgelterho-
hung, mindestens aber 360 Euro mehr im Monat
gefordert, und fur Auszubildende ein monatliches
Plus von 190 Euro. Verhandelt wurde mit den je-
weiligen Landesgruppen des Bundesverbandes
der Deutschen StRwarenindustrie (BDSI).
Nachdem die Verhandlungen nur schleppend
vorankamen, rief die NGG ab Ende Juli zu zahlrei-
chen Arbeitsniederlegungen auf. Die wiederholten
Warnstreiks dauerten anfangs mehrere Stunden
und steigerten sich dann auf ganze Schichten und
Tage. In Bayern wurde teilweise Uber 24 Stunden
die Arbeit niedergelegt, in Hannover dauerten die
Streiks bis zu 52,5 Stunden (NGG 2024a). Bestreikt
wurden im Laufe des Arbeitskampfes hunderte
Betriebe der SuRwarenindustrie, darunter viele
bekannte Hersteller wie Storck, Bahlsen und Stoll-

werk in Berlin, Lorenz und Brandt in Bayern, Ritter
Sport und Mondelez in Baden-Wirttemberg, Fer-
rero und Langnese in Hessen sowie Lindt, Haribo
und Lambertz in Nordrhein-Westfalen.

Am Ende wurden sukzessive in allen verhandel-
ten Tarifgebieten Einigungen erzielt. Den Schluss-
punkt setzten Berlin und NRW Ende November
2024. In NRW allein wurden laut NGG bis zur Eini-
gung 413 einzelne Streiks wahrend vier Verhand-
lungsrunden durchgefiihrt. Die dortige Einigung
sah daraufhin vor, dass ab November 2024 die
Lohne um funf Prozent und ab Oktober 2025 noch
einmal um 2,5 Prozent steigen, Auszubildende er-
hielten zunachst 100 und dann weitere 50 Euro
mehr. Spatestens im Dezember 2024 erhielten
Vollzeitbeschaftigte eine Inflationsausgleichspra-
mie von 810 Euro (anteilig bei Teilzeit) und Auszu-
bildende von 400 Euro (NGG 2024b). Die Laufzeit
des Tarifvertrags betragt 22 Monate (01.07.2024
bis 30.04.2026). In den anderen Tarifgebieten wur-
den ahnliche Abschliusse mit Varianten bei den
Einmalzahlungen erzielt.

3.5 Papierindustrie: Mit Warnstreiks zur
Aufholjagd

Eine , Aufholjagd” im Angesicht der hohen Infla-
tionsraten der vergangenen Jahre hatte die IG
BCE ausgerufen, als sie im August 2024 ihre Ent-
geltforderungen fir die Beschaftigten der Papier-
industrie beschloss. Die Gewerkschaft forder-
te acht Prozent, mindestens aber 280 Euro mehr
im Monat, dazu einen Bonus ausschlieRlich fir
IG BCE-Mitglieder und verbesserte Bedingungen
fur Schichtarbeit und andere Arbeitszeitmodelle
(IG BCE 2024b). Nachdem die beiden ersten Ver-
handlungsrunden Ende September und Anfang
Oktober 2024 ergebnislos geblieben waren, rief
die IG BCE in der Papierindustrie zu einer Aktions-
woche mit vielen Warnstreiks und Kundgebungen
auf, an der sich laut Gewerkschaft etwa zehntau-
send Beschéftigte beteiligten. Gestreikt wurde
in vielen der zumeist mittelstandischen Betriebe,
aber auch an Standorten von BranchengrofRen
wie UPM und Essity, die jeweils mehrere tausend
Mitarbeiter*innen beschéaftigen. Insgesamt gab
es nach Angaben der IG BCE rund 70 Aktionen im
Rahmen des Arbeitskampfes, bevor es Ende No-
vember zu einer Einigung kam (IG BCE 2024c). Je-
weils zum ersten Januar 2025 und 2026 sollen die
Entgelte und Ausbildungsvergiitungen 2,5 Prozent
bzw. zwei Prozent steigen, im Oktober 2026 folgen
noch einmal 1,4 Prozent. Zusatzlich gab es fir die
letzten drei Monate des Jahres 2024 Bonuszahlun-
gen von jeweils 100 Euro im Monat. Bezliglich des
Mitgliederbonus verpflichteten sich die Tarifpartei-
en zu weiteren Verhandlungen: Ende 2026 in der
nachsten Tarifrunde soll entschieden werden, wel-
che Variante umgesetzt wird. Der Tarifvertrag lauft
bis Ende 2026 (IG BCE 2024d).
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3.6 VW: Tarifrunde im Zeichen angekiindigter
StandortschlieBungen

Noch bevor die Tarifrunde bei Volkswagen 2024
begann, kiindigte der VW-Vorstand ein Sparpro-
gramm einschlieBlich moglicher WerksschlieBun-
gen und flachendeckender Gehaltsklirzungen an.
Zugleich kindigte das Unternehmen am 10. Sep-
tember 2024 zahlreiche Tarifvertrage, darunter den
seit 30 Jahren bestehenden Tarifvertrag zur Be-
schaftigungssicherung. Damit waren ab Juli 2025
betriebsbedingte Kiindigungen moglich gewesen.

Da der Haustarifvertrag bei VW sich traditionell
am Flachentarifvertrag fur die Metall- und Elektro-
industrie orientiert, war die IG Metall zunachst mit
einer gleichlautenden Forderung von sieben Pro-
zent, mindestens 170 Euro mehr fir Auszubilden-
de und einer Laufzeit von zwolf Monaten in die Ta-
rifrunde gestartet. Nach den von der IG Metall als
Kampfansage verstandenen Anklindigungen des
Unternehmens war jedoch klar, dass in erster Linie
uber Beschaftigungssicherung verhandelt werden
wurde. Der Verhandlungsbeginn wurde aufgrund
der akuten Brisanz von Oktober auf den 25. Sep-
tember 2024 vorgezogen. Die Verhandlungen blie-
ben jedoch bis zum Ende der Friedenspflicht am 30.
November 2024 erfolglos. Am 2. Dezember 2024
rief die IG Metall schlieBlich zu ersten flachende-
ckenden, zweistliindigen Warnstreiks auf, an denen
sich laut Gewerkschaft rund 100.000 Beschaftigte
beteiligten. Eine zweite Warnstreikrunde folgte am
9. Dezember 2024; diesmal legten die Beschaftig-
ten fur vier Stunden die Arbeit nieder. Nach weite-
ren schwierigen Verhandlungen einigten sich die
Tarifparteien schlieRRlich am 20. Dezember 2024 auf
einen Kompromiss. Im Ergebnis soll es zunachst
keine WerksschlieBungen geben und die Beschaf-
tigungssicherung bis 2030 bestehen bleiben. VW
kann im Gegenzug jedoch bis 2030 rund 35.000
Stellen ,sozialvertraglich”, d.h. ohne betriebsbe-
dingte Kilindigungen, abbauen. Der VW-Haustarif
bleibt an den Flachentarifvertrag der Metall- und
Elektroindustrie angelehnt; die dort erzielte Ent-
gelterhohung von funf Prozent wird jedoch bei
VW ausgesetzt, um sogenannte Ubergangsinstru-
mente, wie etwa Arbeitszeitabsenkungen bei teil-
weisem Lohnausgleich, mitzufinanzieren. Verzicht
uben miuissen Beschaftigte in den kommenden
Jahren auch bei Sonderzahlungen wie der Ergeb-
nisbeteiligung, beim Urlaubsgeld, bei Jubilaums-
gratifikationen und bei bestimmten Boni (IG Metall
2024c).

3.7 Andauernde Arbeitskampfe bei Zalando
und Amazon

Die andauernden Arbeitskampfe fur die Anerken-
nung der Tarifvertrage des Einzelhandels bei den
Onlineversandhandlern Amazon und Zalando gin-
gen auch 2024 in die nachsten Runden. Die beiden
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groRten Onlinehandler in Deutschland (zusammen
mit Otto) sind bisher nicht bereit, sich mit dem Ab-
schluss von Tarifvertragen zu rechtssicheren, bes-
seren Arbeitsbedingungen zu verpflichten.

Bei Zalando streitet ver.di seit 2017 u.a. fur die
Beschaftigten im Logistikzentrum Monchenglad-
bach fur einen Anerkennungstarifvertrag, mit dem
die Regelungen des Flachentarifvertrags des Ein-
zelhandels in Nordrhein-Westfalen ibernommen
werden sollen. Mehrtagige Streikaktionen gab es
hier im Juli, September, Anfang Dezember und
noch einmal unmittelbar vor Weihnachten 2024.
Bei einer Anerkennung des Flachentarifvertrags
musste Zalando laut ver.di die Arbeitszeit von 40
auf 37,5 Wochenstunden senken, die Zahl der Ur-
laubstage erhohen und hohere Lohne zahlen (ver.
di NRW 2024). Der Arbeitskampf wird im Jahr
2025 fortgesetzt.

Auch von Amazon fordert ver.di, den Flachen-
tarifvertragen flir den Einzelhandel beizutreten.
Der Arbeitskampf bei Amazon wird von ver.di
schon seit dem Jahr 2013 gefiihrt. Die Streikakti-
onen konzentrierten sich auch 2024 auf die um-
satzstarken Zeiten um den ,Black Friday” am 29.
November 2024 und das Weihnachtsgeschaft. Der
Arbeitskampf in Deutschland ist eingebettet in
eine internationale Streikbewegung, mit der Ge-
werkschaften landerubergreifend versuchen, bei
Amazon bessere Arbeitsbedingungen fir die Be-
schaftigten durchzusetzen. So kamen laut ver.di
bei den bundesweiten Streikaktionen am ,Black
Friday” rund 1.200 Beschaftigte am Standort Bad
Hersfeld fur eine gemeinsame Kundgebung zu-
sammen, unterstitzt von Kolleg*innen aus ande-
ren Landern, die entweder selbst vor Ort waren
oder fiir Redebeitrage online zugeschaltet wurden.
Die Veranstaltung war auch die zentrale Aktion der
internationalen Kampagne #MakeAmazonPayDay
des internationalen Dachverbandes der Dienstleis-
tungsgewerkschaften UNI Global. An dem interna-
tionalen Streiktag beteiligten sich laut ver.di tau-
sende Amazon-Beschaftigte aus 30 Landern (ver.
di 2024d). Weitere bundesweite Streikaktionen
bei Amazon organisierte ver.di ab dem 19. Dezem-
ber 2024, um mit unangekindigten Arbeitsnieder-
legungen Wirkung zu erzielen. Zeitgleich mit der
Streikwelle in Deutschland organisierte die Teams-
ter-Gewerkschaft in den USA die ersten landes-
weiten Streikaktionen bei Amazon. Die Streiks fur
Tarifvertrage bei Amazon gehen 2025 weiter (ver.
di 2025b).

3.8 BVG: Streiks fiir Verbesserungen im
Manteltarifvertrag

Bereits im Dezember 2023 hatte ver.di nach ei-
ner Mitgliederbefragung ihre Forderungen fur die
Manteltarifverhandlungen fur den Berliner Nah-
verkehr (TV-N Berlin) beschlossen, im Januar 2024
begannen die Tarifverhandlungen mit dem Kom-



munalen Arbeitgeberverband und der BVG. Ver.di
forderte u.a. mehr Urlaubstage, ein Urlaubsgeld
von 500 Euro, eine Erhéhung der Ruhezeit von elf
auf zwolf Stunden und eine Vorteilsregelung fur
ver.di-Mitglieder von 500 Euro pro Jahr. Besonders
wichtig war fir die Beschaftigten die Forderung,
die Wendezeiten von damals vier auf zehn Minu-
ten zu erhohen - es handelt sich hierbei um die
Zeit, die am Ende einer Linie bleibt, bevor wieder
in die Gegenrichtung gestartet werden muss. Um
ihre Forderungen zu untermauern, rief die Gewerk-
schaft mehrmals zum Streik auf. Parallel zu den
bundesweit organisierten OPNV-Streiks legten am
2. Februar 2024 die BVG-Beschaftigten gemein-
sam mit den Kolleg*innen aus Brandenburg (siehe
Kapitel 3.2) die Arbeit nieder. Sie wurden dabei von
den Klima-Aktivist*innen von ,Fridays for Future”
im Rahmen der Kampagne ,,Wir fahren zusammen”
unterstitzt (ver.di BB 2024a; FFF 2024). Das Un-
ternehmen blieb jedoch hart, mit der Begriindung,
dass die Kosten fiir die von ver.di geforderten Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen zu hoch sei-
en. Im Februar stellte ver.di der BVG ein Ultimatum
zur Annahme ihrer Forderung und unterstrich dies
mit einem 48-Stunden-Streik am 20. und 21. Fe-
bruar 2024. Schlieldlich einigten sich die Tarifpar-
teien am 10. April 2024 u.a. auf ein jahrliches Ur-
laubsgeld in Hohe von 500 Euro. Ab 2026 kénnen
die Beschaftigten zwischen dem Urlaubsgeld oder
zwei zusatzlichen Entlastungstagen wahlen. Die
unbezahlten Pausenanteile im Fahrdienst wurden
auf 30 Minuten abgesenkt. Bei den hart umkampf-
ten Mindestwendezeiten gab es einen Kompro-
miss: Sie wurden auf durchschnittlich sechs Mi-
nuten pro Linie erhoht (40 Minuten Umlauflange),
d.h. der Wert kann in Einzelfallen unter- oder tber-
schritten werden (ver.di BB 2024b).

3.9 Unbefristeter Streik fiir
Zukunftstarifvertrag bei Tadano

Am 14. Februar 2024 verkilindete die Leitung des
Kranherstellers Tadano DEMAG GmbH aus Zwei-
briicken in Rheinland-Pfalz einen Restrukturie-
rungsplan: Einer von zwei Zweibrlicker Standorten
sollte geschlossen, 400 der 1.250 Beschaftigten
entlassen werden und die verbleibenden Mitarbei-
ter auf tarifvertraglich gesicherte Lohnanspriche
verzichten — als ,Sanierungsbeitrag”. Zu diesem
Plan gab es im Unternehmen bereits eine Vorge-
schichte: Seit 2007 hatten verschiedene Manager
durch Restrukturierungen die Belegschaft bereits
halbiert. Die letzte MalRhahme erfolgte nach der
Ubernahme durch die japanische Tadano Ltd. im
Jahr 2019.

Um die aus Sicht der Belegschaft gemachten
Fehler vergangener SanierungsmafRnahmen nicht
zu wiederholen, legte der Betriebsrat dem Ma-
nagement als Reaktion auf den Kirzungsplan vom
Februar 2024 ein eigenes Alternativkonzept vor.

Eine Verhandlung daruber mit IG Metall und Be-
triebsrat lehnte das Unternehmen jedoch ab. Be-
triebsrat und IG Metall setzten daraufhin auf eine
Doppelstrategie: Zum einen sollten die rechtlichen
Moglichkeiten der Beteiligung des Betriebsrats bei
einer Betriebsdanderung nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz zur Durchsetzung eines Interessen-
ausgleichs und Sozialplans voll ausgeschopft wer-
den. Zum anderen forderte die Gewerkschaft den
Abschluss eines Beschaftigungs- und Zukunftssi-
cherungstarifvertrags flir den tarifvertraglich ge-
regelten Erhalt des Standorts, um so zu Arbeits-
kampfmalRnahmen aufrufen zu konnen.

IG Metall und Betriebsrat wollten mit diesem
Ansatz den Raum flir Mitbestimmung gezielt er-
weitern, statt ausschlieBlich die Folgen einer be-
reits getroffenen Unternehmensentscheidung mit
einem Sozialtarifvertrag abzumildern. Dies war in-
sofern wagemutig, da das Unternehmen hatte ver-
suchen konnen, die Zulassigkeit des Arbeitskamp-
fes auf dem gerichtlichen Klageweg rechtlich an-
zufechten (siehe auch Kapitel 4).

Um den Ansatz der parallelen Verhandlungen
von Betriebsrat und Gewerkschaft abzusichern
und eine Spaltung von vornherein zu verhindern,
wurden die beiden Verhandlungskommissionen
von Betriebsrat und Gewerkschaft jeweils mit den
gleichen Personen besetzt. Die zu knapp 90 Pro-
zent in der IG Metall organisierte Belegschaft wur-
de in den Prozess eingebunden, etwa durch eine
beteiligungsorientierte Betriebsversammlung mit
Arbeitsgruppen und Workshops.

Der Arbeitgeber lehnte eine tarifvertragliche
Regelung zunachst rundheraus ab und wollte nur
mit dem Betriebsrat verhandeln. Die Belegschaft
reagierte mit einem ersten Warnstreik am 4. Juli
2024. Als Streiklokal mietete die IG Metall ein leer-
stehendes Kaufhaus im Zentrum von Zweibriicken
an, was die offentliche Aufmerksambkeit fur den Ar-
beitskampf bei Tadano erhohte. Am 15. Juli folgte
ein 32-Stunden-Streik. Danach wurde ein ,Frie-
densabkommen” bis zum 2. September geschlos-
sen, wahrenddessen Tarifverhandlungen gefuhrt
werden sollten und weder Arbeitskampfmalinah-
men noch betriebsbedingte Kindigungen von 1G-
Metall-Mitgliedern erlaubt waren.

Nachdem das Management bis zum 2. Septem-
ber zu keiner Einigung bereit war, leitete die IG
Metall unmittelbar danach die Urabstimmung fir
einen unbefristeten Streik ein. Knapp 93 Prozent
der 1G-Metall-Mitglieder stimmten flr den Streik,
der am 4. September begann — trotz der Drohung
des Unternehmens in diesem Fall den gesamten
Standort Zweibrucken zu schlieRen. Wahrend des
Streiks wurde parallel verhandelt. Am 28. Septem-
ber wurde schlie3lich eine Einigung erzielt, die in
einer zweiten Urabstimmung von 80 Prozent der
Abstimmenden angenommen wurde, sodass der
Arbeitskampf am 2. Oktober 2024 beendet wurde.

Im ,,Zukunftssicherungs- und Beteiligungsta-
rifvertrag (ZSB-TV)" verpflichtete sich Tadano, bis
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Ende 2028 im Flachentarifvertrag zu verbleiben
und alle damit verbundenen (Entgelt-)Verpflichtun-
gen zu erflllen. In Zukunft werden in einem tariflich
eingerichteten paritatischen Lenkungsausschuss
Beschaftigte bei allen Managemententscheidun-
gen gehort und Projekte zur Sicherung des Stand-
orts umgesetzt. Beteiligte Mitarbeiter*innen wer-
den freigestellt und fir die aufgewendete Zeit wei-
terbezahlt.

Der Erhalt des Standortes Zweibriicken und In-
vestitionen von 57 Mio. Euro wurden tarifvertrag-
lich garantiert, ohne dass dafiir im Gegenzug auf
Entgelt verzichtet oder Arbeitszeit erhoht wird.
Betriebsbedingte Kiindigungen sind fir IG Me-
tall-Mitglieder bis Ende 2028 ohne Zustimmung
des Betriebsrats ausgeschlossen, womit auch die
Rechte des Betriebsrats durch den Tarifvertrag er-
weitert werden.

Nicht verhindert werden konnte, dass eine der
beiden Zweibriicker Niederlassungen geschlos-
sen wird. Statt der urspriinglich geplanten 400 Ar-
beitsplatze sollen nun 236 Stellen abgebaut wer-
den. Auf der betriebsverfassungsrechtlichen Ebe-
ne wurden ein Interessenausgleich und ein Sozial-
plan ausgehandelt und eine Betriebsvereinbarung
uber ein Freiwilligenprogramm vereinbart (IG Me-
tall Mitte 2025).

3.10 Streiks in kirchlichen Einrichtungen:
das Sophien- und Hufeland-Klinikum in
Weimar

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt es in
den grofden christlichen Kirchen und ihren sozialen
Einrichtungen - darunter den Wohlfahrtskonzer-
nen Caritas und Diakonie, die zu den grof3ten Un-
ternehmen in Deutschland gehoren - bis heute kei-
ne Tarifvertrage (Gembus 2020). Stattdessen wer-
den die Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrich-
tungen in sogenannten Arbeitsvertragsrichtlinien
(AVR) festgelegt, die von paritatisch aus Vertretern
der Einrichtungen und der Beschaftigten zusam-
mengesetzten ,Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen” verhandelt werden. Im Unterschied zu regu-
laren Tarifverhandlungen werden die Verhandlun-
gen nach dem sogenannten ,Dritte Weg” in den
kirchlichen Einrichtungen nicht von unabhangigen
Gewerkschaften, sondern von unternehmenseige-
nen Mitarbeitervertretungen gefiihrt, die Gber kei-
ne eigenen Machtmittel verfligen und nicht zu Ar-
beitskampfmalRnahmen aufrufen konnen. Konflik-
te werden in der Regel Uber Schlichtungsverfahren
gelost, bei denen der Arbeitgeberseite immer das
letzte Entscheidungsrecht zukommt. Dieses kirch-
liche Sonderarbeitsrecht wird aus dem grundge-
setzlich geschiitzten Selbstbestimmungsrecht der
Kirchen abgeleitet.

Die Gewerkschaften haben hingegen das kirch-
liche Sonderarbeitsrecht seit jeher abgelehnt und
immer wieder Versuche unternommen, auch in
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kirchlichen Einrichtungen Arbeitskampfe zu or-
ganisieren. In einem Grundsatzurteil des Bun-
desarbeitsgerichts aus dem Jahre 2012 (Urt. v.
2011.2012, Az. 1 AZR 179/11) wurde schlie3lich
den Beschaftigten von kirchlichen Einrichtun-
gen grundsatzlich ein Recht auf Streik zugestan-
den, dass jedoch dann eingeschrankt werden darf,
wenn die Gewerkschaften innerhalb der parita-
tischen Kommissionen zur Aushandlung der Ar-
beitsbedingungen eingebunden werden. Seither
werden den Gewerkschaften regelmaRig Platze
in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen angebo-
ten, die diese jedoch in der Regel mit Verweis auf
das Fehlen echter Mitwirkungsrechte nicht anneh-
men. Ob vor diesem Hintergrund Streiks rechtlich
erlaubt sind, ist nach wie vor umstritten. Aus Sicht
des Arbeitsrechtlers Wolfgang Daubler reicht das
Angebot an die Gewerkschaften, in den Arbeits-
rechtlichen Kommissionen eine Minderheitenpo-
sition einzunehmen, nicht aus, um ein Verbot von
Arbeitskdmpfen zu legitimieren (Daubler 2024).

Die grundsatzlichen Probleme des kirchlichen
Sonderarbeitsrechts zeigten sich aktuell erneut
anhand des Tarifkonfliktes im evangelischen So-
phien- und Hufeland-Klinikum in Weimar. Das mit
etwa 1100 Beschaftigten grofte freigemeinnitzi-
ge Krankenhaus in Thuringen wendet bislang fir
seine Beschaftigten die Arbeitsvertragsrichtlinien
(AVR) der Diakonie Mitteldeutschland an. Nach ver.
di-Angaben liegen die Bedingungen dieser AVR je-
doch in einigen Bereichen deutlich unterhalb der
Bedingungen des Tarifvertrages fur den offentli-
chen Dienst (TVOD), der auch fur die Beschaftig-
ten in 6ffentlichen Krankenhausern gilt. Hinzu kam,
dass eine Reihe einseitig gefallter Entscheidungen
der Klinikleitung in den letzten Jahren zu erhebli-
chem Unmut in der Belegschaft gefuhrt haben.
Vor diesem Hintergrund konnte ver.di ihre Veran-
kerung erheblich ausbauen und reprasentiert mitt-
lerweile mit etwa 370 Mitgliedern mehr als 40 Pro-
zent des nicht-arztlichen Klinikpersonals (ver.di
2024e).

Um die Arbeitsbedingung am Sophien- und
Hufeland-Klinikum zu verbessern, bildete ver.di
im Frihjahr 2024 eine betriebliche Tarifkommissi-
on und forderte die Aufnahme von Tarifverhand-
lungen. Nachdem dies von der Klinikleitung mehr-
fach abgelehnt wurde, organisierte ver.di im Juni
2024 eine erste Protestveranstaltung, bei der sich
im Rahmen einer ,aktiven Mittagspause” mehr
als 200 Beschaftigte beteiligten. Darlber hinaus
plante ver.di fiir Anfang August 2024 einen ersten
Warnstreiktag. Die Leitung des Klinikums reichte
daraufhin gemeinsam mit der Evangelische Kirche
Mitteldeutschland (EKM) und der Diakonie Mittel-
deutschland Klage beim Arbeitsgericht Erfurt ein,
um ver.di die Durchfiihrung eines Streiks zu un-
tersagen. Hierbei beriefen sie sich dabei auf das
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und den so-
genannten ,,Dritten Weg”, bei dem ,, Konflikte nicht
Uber Mittel des Arbeitskampfes, sondern durch ein



verbindliches Schlichtungsverfahren gelost wer-
den sollen (Evangelische Kirche in Mitteldeutsch-
land 2024).

Das Arbeitsgericht Erfurt entschied daraufhin
im Rahmen einer einstweiligen Verfligung, den
Streik zu untersagen und kilindigte an, in einem
Hauptverfahren die konkrete Fallkonstellation zu
Uberprifen — eine Entscheidung, die das Gericht
bei einem weiteren geplanten Warnstreik im Ok-
tober 2024 bekraftigte. Auch das von ver.di ange-
rufene Thiringer Landesarbeitsgericht bestatigte
das Urteil des Arbeitsgerichtes Erfurt und erklarte
die geplanten Warnstreiks bis zur Entscheidung im
Hauptverfahren fir rechtswidrig (Thuringer Lan-
desarbeitsgericht 2024). Das Hauptverfahren soll-
te urspriinglich im Februar 2025 stattfinden, wur-
de jedoch auf Drangen der Arbeitgeberseite auf
November 2025 verschoben (ver.di 2025c¢), sodass
der Konflikt damit erst einmal auf Eis gelegt wurde.

Die Beschaftigten des Sophien- und Hufeland-
Klinikum machten in mehreren Protestaktionen
und ,aktiven Mittagspausen” deutlich, dass sie
in der Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag
keineswegs aufgeben wollen (ver.di 2024f). Sie er-
hielten dabei bundesweit Unterstitzung von den
Beschaftigten anderer diakonischer Betriebe. So
hat im Februar 2025 der Gesamtausschuss der
Mitarbeitervertretungen (GAMAV) der Diakonie in
Mitteldeutschland, der insgesamt 35.000 Beschaf-
tigte reprasentiert, einen sogenannten ,\Weimarer
Appell” unterzeichnet, indem flir alle diakonischen
Betriebe die Aufnahme echter Tarifverhandlungen,
wie sie bereits heute z.B bei der Diakonie in Nie-
dersachsen existieren, gefordert werden. Die Kir-
che misse ,auch beim Arbeitsrecht endlich im
21.Jahrhundert ankommen” und das Recht auf
Streik als soziales Grundrecht akzeptieren (GA-
MAV Diakonie Mitteldeutschland 2025, s.a. ver.di
2025c). Der ,Weimarer Appell” wurde kurz darauf
ebenfalls von der Bundeskonferenz aller Mitarbei-
tervertretungen der Diakonie Deutschlands unter-
stutzt, die damit deutlich machen, dass es sich
bei der Tarifauseinandersetzung im Sophien- und
Hufeland-Klinikum um einen exemplarischen Kon-
flikt handelt, der die Zukunft des kirchlichen Son-
derarbeitsrechtes endgliltig in Frage stellt.

3.11 Streiks in den 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehanstalten

Die Tariflandschaft bei den offentlich-rechtli-
chen Rundfunk- und Fernsehanstalten ist seit je-
her stark dezentralisiert, da jeder einzelne Sender
Uber einen eigenen Haustarifvertrag verfligt. Ver.
di hat mit insgesamt zwolf offentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehanstalten eigene Tarifver-

trage abgeschlossen.® Hierzu gehdren die neun
ARD-Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deut-
sche Fernsehen (ZDF) sowie die Radioanstalten
des Deutschlandradios und der Deutschen Welle
(vgl. https://rundfunk.verdi.de/sender). Tarifvertra-
ge werden dabei nicht nur fir die Festangestellten
der Rundfunkanstalten, sondern auch fur die soge-
nannten ,festen Freien” vereinbart. Letztere sind
zwar formell selbststandig, im Sinne des Tarifver-
tragsgesetzes (8§ 12a TVG) gelten sie jedoch als ,ar-
beitnehmerahnliche Personen”, fiir die auch Tarif-
vertrdge abgeschlossen werden konnen. Je nach
Rundfunkanstalt variiert mittlerweile der Anteil der
.festen Freien” an der Gesamtbeschaftigung zwi-
schen 25 und 60 Prozent.”

Im Januar 2024 starteten die Tarifverhandlun-
gen fur die ARD-Sender BR, NDR, SWR und WDR,
deren Tarifvertrage synchrone Laufzeiten aufwei-
sen und die entsprechend von ver.di koordiniert
werden. Hinzu kamen im Laufe des Jahres noch
weitere Tarifverhandlungen bei BR, SR, ZDF und
Deutschlandradio sowie gegen Ende des Jahres
bei der Deutschen Welle. Nachdem die hohen
Inflationsraten in den Vorjahren auch bei den Be-
schaftigten der Rundfunk- und Fernsehanstalten
zu erheblichen Reallohnverlusten gefiihrt haben,
forderte ver.di fur alle Sender Gehaltserhohungen
um 10,5 Prozent, mindestens jedoch einen Festgel-
derhéhung von monatlich 500 Euro (ver.di 2025d).
In gleicher Weise sollten auch die effektiv ge-
zahlten Honorare fur ,feste Freie” erhoht werden.
Grundsatzlich orientiert sich ver.di bei den Entgelt-
forderungen fur die offentlich-rechtlichen Sender
immer an den Tarifverhandlungen fir den 6ffent-
lichen Dienst. Hinzu kommt eine Reihe weiterer
spezifischer Forderungen fir die Journalist*innen.

Nachdem die Arbeitgeberseite die gewerk-
schaftlichen Forderungen in mehreren Verhand-
lungsrunden zurtickwies und ihrerseits Angebote
machte, die weit von den Forderungen entfernt
waren, organisierte ver.di im Marz 2024 im BR,
NDR, SWR und WDR einen gemeinsamen Warn-
streiktag (ver.di 20249).% In der Folgezeit gerieten
die Tarifverhandlungen immer wieder ins Stocken
und zogen sich bis weit in den Herbst hinein, bis
schlussendlich in allen vier Sendeanstalten neue
Tarifvertrage vereinbart werden konnten, die wah-
rend einer zweijahrigen Laufzeit zweistufige Ent-
gelt- und Honorarerhohungen von etwa sechs Pro-

6 Neben ver.di sind auch der Deutsche Journalistenverband
(DJV), die unisono Deutsche Musik- und Orchestervereini-
gung (bis Oktober 2022 Deutsche Orchestervereinigung)
und die zum Beamtenbund gehorende Vereinigung der
Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden (VRFF) an den
Tarifverhandlungen beteiligt und unterstitzen in der Re-
gel auch die Arbeitskampfmalinahmen.

7 Zu den Anteilen ,fester Freier” in den einzelnen Rundfunk-
und Fernsehanstalten vgl.: https://www.freienrat.de/60-2

8 Der gemeinsame Streiktag ist auch medial do-
kumentiert worden: https://www.youtube.com/
watch?v=jksXPbBz708
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Warnstreiktage in den Sendeanstalten von BR, NDR, SWR und WDR in der Tarifrunde 2024

Tabelle 3

Streiktag BR NDR SWR WDR
1. 12.03.: Gemeinsamer Streiktag
2. 18.06. 17.07. 30.04. 07.05./
3. 11.07. 07.08./ 13.06. - 08.05.
4. 07.08./ 08.08. 11.07. -
5. 08.08. 05.09.
6. 27.09. 25.09./ 16.06.
7. 21.10. 26.09 12.07.
8. 04.11. 07.10. - 26.09 15.07.
9. 15.10 15.08.
10. 25.09.
1. 25.10.
12. 11.11.
13. 05.12. -
14. 16.10.
15. 09.12.

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von ver.di Pressemitteilungen. wsi

zent plus weitere Verbesserungen vorsahen (ver.di
2025d).

Die extrem langwierigen Tarifauseinanderset-
zungen, die Uber mehrere Monate hinweg teilwei-
se mehr als zehn Verhandlungsrunden umfassten,
wurden von verdi immer wieder durch Warn-
streiks begleitete. Im Laufe des Jahres 2024 hatte
ver.di an etwa 40 Tagen in mindestens einer der
vier Sendeanstalten von BR, NDR, SWR und WDR
Arbeitskampfmalinahmen durchgefiihrt. Am um-
fangreichsten wurde mit 17 Streiktagen beim WDR
gestreikt, gefolgt vom NDR mit 14, dem SWR mit
neun und dem BR mit acht Streiktagen (Tabelle 3).
Dartiber hinaus kam es auch noch zu einzelnen
Warnstreiks beim ZDF und bei der Deutschen Wel-
le. In den meisten Fallen handelt es sich hierbei um
24-Stunden-Streiks, bei denen jeweils der kom-
plette Arbeitstag bestreikt wurde. Neben einzel-
nen Streiktagen gab es auch mehrtagige Streiks,
wobei mit zehn Tagen der langste zusammenhan-
genden Streik beim NDR durchgeflihrt wurde.
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Um mit den Streiks eine gewisse Wirksamkeit zu
erzielen, wurden nicht nur die Festangestellten, son-
dern auch die ,festen Freien” zur Niederlegung ihrer
Arbeit aufgerufen. Von hoher Bedeutung war daru-
ber hinaus, dass sich auch die zahlreichen Beschaf-
tigten im Homeoffice und in mobiler Arbeit an den
Streikaktionen beteiligten. Gleiches galt fur die Be-
teiligung von Auszubildenden, Volontar*innen, dual
Studierenden und Werkstudierenden, damit diese
nicht als , Streikbrecher*innen” eingesetzt werden
konnten. Insgesamt haben die Streiks in den be-
troffenen ARD-Sendern zu Programmaéanderungen,
Ausfallen und einem deutlich veranderten Erschei-
nungsbild von Radio- und TV-Sendungen (darunter
auch das Fernsehprogramm im Ersten) gefihrt. Um
die Anzahl der Sendeausfalle zu begrenzen, hat ver.
di im September 2024 bei den Tarifverhandlungen
des SWR sogar ihrerseits den Arbeitgebern eine
Schlichtung angeboten, die diese jedoch ablehnten
und damit zusatzliche Streiks provozierten (ver.di
Landesbezirk Baden-Wirttemberg 2024).



4 DAS STREIKRECHT IN DER RECHTSPOLITISCHEN DEBATTE

UND VOR DEN GERICHTEN

Laurens Brandt und Ernesto Klengel°

4.1 Einleitung

Das Streikrecht ist fur die Beschaftigten und die
Gewerkschaften von zentraler Bedeutung, stellt
das Zuruckhalten der Arbeitsleistung doch den
entscheidenden Hebel dar, um die eigenen Inter-
essen durchzusetzen. Ohne das Streikrecht wéren
Tarifverhandlungen nichts als , kollektives Betteln”,
wie Bundesarbeits- und Bundesverfassungsgericht
zutreffend erkannten (BAG v. 10.06.1980 — 1 AZR
822/79; BAG v. 20.11.2012 - 1 AZR 611/11; BVerfG v.
9.7.2020 - 1 BvR 719/19).

Ist das Streikrecht also im Kern verfassungs-
rechtlich geschitzt, sind seine Grenzen stets um-
stritten. Die rechtliche Auseinandersetzung spielt
sich auf zwei Ebenen ab. Einerseits werden rechts-
politisch immer wieder gesetzliche Regelungen
gefordert, die zumeist auf Einschrankungen des
Streikrechts hinauslaufen.

Daneben gibt es laufend rechtliche Auseinander-
setzungen vor den Gerichten. Fast immer werden
diese von der Arbeitgeberseite angestrengt, die
sich gegen angekiindigte Streikmafinahmen wehrt.
Dabei werden zunehmend Grof3kanzleien beauf-
tragt, was auf Gewerkschaftsseite allein durch die
Zahl und den Umfang der Verfahren Ressourcen
bindet. Zudem stehen teilweise hohe Schadenser-
satzforderungen im Raum, insbesondere bei neuar-
tigen Streikzielen, zu denen noch keine hochstrich-
terliche Rechtsprechung besteht. Dies beeinflusst
die Risikokalkulation der Gewerkschaften und be-
hindert die notwendige Anpassung der Streiks an
geanderte 0konomische und gesellschaftliche Rah-
menbedingungen.

4.2 Debatte iiber Einschrankungen des
Streikrechts

Wie regelmalig nach offentlichkeitswirksamen Ar-
beitskampfen, insbesondere mit vielen (Dritt-)Be-
troffenen, wurde das Streikrecht nach den Bahn-
streiks der GDL sowie der EVG im Jahr 2024 erneut
angegriffen.’ Diese Debatte setzte sich im Jahr
2025 fort — mit aktuell wenig Chancen auf Realisie-
rung. Die von dieser Diskussion ausgehende Gefahr
verdeutlicht ein Blick ins europaische Ausland.

9 Laurens Brandt ist wissenschaftlicher Referent fiir Arbeits-
recht und Ernesto Klengel ist wissenschaftlicher Direktor
des Hugo Sinzheimer Instituts fiir Arbeits- und Sozialrecht
(HSI) der Hans-Bockler-Stiftung in Frankfurt am Main.

10 Eine ausfiihrliche Darstellung der rechtspolitischen
Diskussion um das Streikrecht findet sich bei Berg et al.
2018, Rn. 212 ff.

4.2.1 Die Debatte nach dem GDL-Streik 2024

Im Jahr 2024 wurde vor allem die Tarifrunde der
Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivfihrer zum Anlass fiir eine intensive De-
batte Uber Einschrankungen des Streikrechts ge-
nommen." So veroffentlichte die FDP-Fraktion ein
Positionspapier ,fur eine Regulierung des Streik-
rechts in der kritischen Infrastruktur”. Gefordert
wurde ein ,Umdenken”, weil in der kritischen
Infrastruktur ,verzerrte Wettbewerbsbedingun-
gen” bestinden: Unternehmen wirden bei 6ko-
nomischer Schieflage durch die offentliche Hand
gestutzt, dies fuhre dazu, dass es auf Seiten der
Gewerkschaften und der Streikenden keine Selbst-
beschrankung bei den Forderungen gabe, sodass
es ,immer wieder zu unverhaltnismaligen Streiks”
komme (FDP 2024). Diesen Forderungen schloss
sich die Mittelstandsunion in einem Antrag an
den CDU-Bundesparteitag an (MIT 2024). Auch
der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck
(Bliindnis 90/Die Griinen) monierte in einem Inter-
view: ,Es wird zu viel flr geringere Arbeitszeiten
gestreikt. Das konnen wir uns im Moment nicht
leisten.” (Deutschlandfunk 2024).

Kern des Papiers der FDP waren bekannte For-
derungen zu Einschrankung des Streikrechts: Eine
Schlichtung sollte verpflichtend werden (bei Un-
verbindlichkeit des Ergebnisses der Schlichtung),
Ankiindigungs- und Abkuhlungsfristen vor und
nach Streiks sollten zu beachten sein, ein ,,Notbe-
trieb” von 50 Prozent aufrechterhalten bleiben und
Warnstreiks auf vier Stunden begrenzt werden. Er-
fasst werden sollten folgende Bereiche: Transport-
und Verkehrswesen, die Gesundheits- und Sozial-
versorgung, Kindertageseinrichtungen, die Ener-
gieversorgung, der Brand- und Zivilschutz und die
Siedlungsabfallentsorgung.

Einen entsprechenden Antrag brachte die FDP
unter dem Titel ,VerhaltnismaRigkeit des Streik-
rechts wahren — Nordrhein-Westfalen setzt sich
fur gesetzliche Vorgaben fur Arbeitskampfe in der
kritischen Infrastruktur ein!” im Landtag Nord-
rhein-Westfalens ein. Am 19. Juni 2024 horte der
Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
dazu verschiedene Sachverstandige an.™ Gregor

11 Siehe dazu bereits Dribbusch et al. 2024, S.24 1.

12 Der Antrag und die Stellungnahme konnen auf der Seite
des Landtags eingesehen werden: https://www.landtag.
nrw.de/home/der-landtag/tagesordnungen/WP18/800/
E18-810.html (20.8.2025), ebenso das Protokoll der An-
hérung APr 18/605: https://www.landtag.nrw.de/portal/
WWWY/dokumentenarchiv/Dokument/MMA18-605.pdf
(20.8.2025).
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Thising (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univer-
sitdt Bonn) und Arndt. G. Kirchhoff (unternehmer
nrw) befurworteten den Antrag, klare Ablehnung
aulerten hingegen Gabriele Schmidt (ver.di NRW),
Anja Weber (DGB NRW) sowie Johanna Wencke-
bach (University of Labour). Differenziert dufRer-
te sich der Prasident des Landesarbeitsgerichts
Hamm, Dr. Holger Schrade: Er lehnte zwar die von
der FDP geforderte Teilregelung flir den Bereich
der kritischen Infrastruktur ab, duf3erte aber aus
richterlicher Perspektive Offenheit fir eine voll-
standige Regelung des Arbeitskampfrechts, be-
grindet mit der Gewaltenteilung zwischen Legis-
lative und Judikative (Schrade 2024).

4.2.2 Gesamtmetall-Vorschlag fiir ein
Schlichtungsgesetz 2025

Die Diskussion wurde im Jahr 2025 fortgesetzt.
Zunachst veroffentlichten zwei Anwalt*innen, die
fur die Arbeitgeberseite tatig sind, an prominenter
Stelle in der ,Neuen Zeitschrift fir Arbeitsrecht”
ihre Vorschlage fur gesetzliche Regelungen (Ub-
ber/von Grundherr 2025). Wahrend der laufenden
Koalitionsverhandlungen trat dann der Arbeitge-
berverband Gesamtmetall sogar mit einem aus-
formulierten Gesetzentwurf an die Offentlichkeit
(Gesamtmetall 2025). Mit dessen Erstellung waren
die Professoren fur Arbeitsrecht, Clemens Hopfner
(Universitat zu Koln) und Richard Giesen (Zentrum
flr Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht ZAAR an
der Ludwig-Maximilians-Universitat Mdunchen),
beauftragt worden.

Darin wurde vorgeschlagen, ein unter dem
Deckmantel der Verschwiegenheit zu fuhren-
des Schlichtungsverfahren einzufiihren, das jede
Partei einseitig einberufen kann. Der Schlichter-
spruch soll nur wirksam werden, wenn er von
beiden Seiten angenommen wird. Es handelt sich
somit nicht um eine verfassungsrechtlich unzulas-
sige Zwangsschlichtung (dazu BVerfG v. 11.4.2024,
1 BvR 1109/21, Rn. 138). Dennoch ist der Entwurf
nicht weit von einer solchen entfernt, denn wah-
rend des Schlichtungsverfahrens soll die Frie-
denspflicht gelten — StreikmaRnahmen sollen
demnach in dieser Zeit verboten sein. Dies ist
juristisch hochst zweifelhaft: Die Friedenspflicht
ergibt sich ansonsten namlich aus dem Tarifver-
trag selbst, dem die Gewerkschaft zugestimmt
hat. Nun soll sie um ein gesetzliches Streikver-
bot erganzt werden (fir Einzelheiten siehe §10
des Entwurfs). Dieses soll nach Vorstellung der
Autoren sogar unbefristet gelten, wenn sich
Gewerkschaftsvertreter*innen weigern, zu ver-
handeln. AuBerdem enthalt der Entwurf weitere
Einschrankungen flr systemrelevante Berufe, ob-
wohl Streikende hier ohnehin vor besonderen Her-
ausforderungen stehen. Der Kreis der betroffenen
Branchen ist erneut grof3. Das ist bemerkenswert,
denn die Organisationsbereiche von Gesamtme-
tall gehoren nicht zu diesen Branchen, deren Mit-
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gliedsunternehmen sind hochstens mittelbar von
Streiks betroffen.

Zusatzlich zu den Diskussionen Uber materiel-
le Einschrankungen entwickelte sich zudem eine
rechtspolitische Debatte (ber prozessuale Ande-
rungen. Hintergrund ist, dass viele Streitigkeiten
nur im einstweiligen Rechtsschutz entschieden
werden und deshalb nicht beim Bundesarbeits-
gericht landen, da das jeweilige Landesarbeitsge-
richt in dieser Verfahrensart die letzte Instanz ist.
Fir eine Fortsetzung in der Hauptsache fehlt es
unter Umstanden am Rechtsschutzinteresse. Vor-
geschlagen werden deshalb prozessuale Anderun-
gen (Leydecker 2025; Schrade 2024; Ubber/von
Grundherr 2025). Eine Beurteilung, ob diese der
Streikfreiheit dienlich sind, fallt nicht so leicht wie
bei den geforderten Einschrankungen, die klar ab-
zulehnen sind. Ob damit viel gewonnen ware, ist
jedenfalls fraglich.

Fur die Gewerkschaften haben diese Diskussi-
onen eine besondere Bedeutung, weil ihre Durch-
setzungsmacht mit dem Streikrecht steht und fallt.
Sie haben alle genannten Plane daher eindeutig
abgelehnt. Nach dem Koalitionsvertrag sind beim
Streikrecht keine gesetzlichen Regelungen vorge-
sehen.

4.2.3 Blick ins Ausland auf Einschrankungen
und ihre Folgen

Wie wichtig eine klare Haltung der Gewerkschaf-
ten ist und welche verheerende Wirkung gesetz-
liche Beschrankungen haben, zeigt das Beispiel
Italien: Die radikal rechte Regierung mit ihrem Ver-
kehrsminister Matteo Salvini (Lega) nutzt schon
langer bestehende gesetzliche Einschrankungen
von Streiks in ,essenziellen Dienstleistungen”,
um Arbeitskampfe massiv zu behindern. Streiks
werden verklrzt, verschoben oder untersagt und
streikwillige Arbeitnehmer*innen zu Mindest-
diensten verpflichtet. Nur in Ausnahmefallen kann
dagegen erfolgreich vorgegangen werden — wenn
die Regierung Formfehler begeht. Eine Beschwer-
de von Basisgewerkschaften vor dem Europai-
schen Komitee fiir Soziale Rechte ist anhdngig.™
Die Bedeutung des Streikrechts zeigt sich auch
daran, dass rechte Regierungen regelmaRig zuerst
gegen dieses vorgehen. Beispielsweise hat die Re-
gierung in Finnland das dort bestehende Recht auf
politischen Streik nach ihrem Amtsantritt auf ma-
ximal 24 Stunden verkurzt, um ihre Plane zum So-
zialabbau leichter durchsetzen zu konnen (Indust-
riALL 2024). Eingeschrankt wurden auch die Mog-
lichkeiten zu Solidaritatsstreiks, die in den nordi-
schen Landern haufig genutzt werden, etwa zur
Unterstlitzung der schwedischen Gewerkschaft
IF Metall gegen Tesla. Selbst mehrwochige poli-

13 Ausflhrlich zur Rechtslage in Italien und den juristischen
Strategien der Gewerkschaften: Orlandini 2025.



tische Streiks in finnischen Hafen konnten diese
Gesetzesanderung nicht stoppen. Die finnischen
Gewerkschaften sehen darin eine Verletzung des
Rechts der Internationalen Arbeitsorganisation,
insbesondere der von Finnland ratifizierten Uber-
einkommen Nr.87 und 98.

4.3 Das Streikrecht vor den Gerichten

Voraussichtlich wird auch die neue Regierung das
Streikrecht nicht regeln. Deshalb gibt unserer An-
sicht nach die zunehmende Verrechtlichung des
Streiks mehr Anlass zur Sorge. Die Arbeitgebersei-
te nutzt Gerichtsverfahren strategisch, um Streiks
zu unterbinden und zu erschweren. Nach Auskunft
von Gewerkschaftsjurist*innen mehren sich die
Verfahren, insbesondere im einstweiligen Rechts-
schutz. Dies betrifft weniger die groRen Flachen-
tarifrunden als Auseinandersetzungen um Hausta-
rifvertrage oder regionale Flachentarifvertrage mit
innovativen Zielen.

4.3.1 Tarifbezug des Streikrechts?

Nach der Rechtsprechung ist der Streik nur Hilfs-
mittel, um einen Tarifvertrag zu erreichen und
darf daher nur fir tarifvertraglich regelbare Ziele
geflhrt werden (sogenannter Tarifbezug oder Ta-
rifakzessorietat, BAG v. 26.7.2016 — 1 AZR 160/14).
Gemal 81 Abs.1 TVG koénnen Tarifvertrage schuld-
rechtliche und normative Regelungen enthal-
ten.™ Viele derzeit umstrittene Fragen werden
als schuldrechtliche Fragen behandelt, beispiels-
weise eine Standortsicherung oder die Verpflich-
tung, dem Antrag auf Allgemeinverbindlicherkla-
rung des Tarifvertrags zuzustimmen (dazu s. u.).
Ein Teil der Rechtswissenschaft behauptet, dass
nur fur normative Regelungen gestreikt werden
durfe (Greiner 2008, S.1277; Hopfner 2020, S.40
m.w.N.; Loéwisch/Rieble 2017, Grundlagen Rn.
510). Eine solche Differenzierung findet im Wort-
laut von 81 Abs.1 TVG jedoch keine Stiitze (Daub-
ler 2018, §13 Rn. 10).

Allerdings ist die argumentative Basis, auf der
die Annahmen stehen, ohnehin nicht so fest, wie
es die Rechtsanwender der Unternehmensseite
behaupten. Art.9 Abs.3 GG, dem das Streikrecht
entnommen wird, enthalt keine Engfuhrung, son-
dern spricht von ,Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen”. Auch die Entstehungsgeschichte
von Art.9 Abs.3 GG spricht nicht daflir, dass nur
Streiks fur tarifliche Regelungen maoglich sein soll-
ten, im Gegenteil: Nur der Beamtenstreik und der

14 Schuldrechtliche Regelungen betreffen die Rechte und
Pflichten zwischen den Tarifvertragsparteien, normative
Regelungen wirken ,,wie ein Gesetz” auf die die Arbeits-
verhaltnisse ein oder regeln betriebliche oder betriebsver-
fassungsrechtliche Fragen.

sogenannte systemstlirzende Streik wurden im
Verfassungskonvent kritisch diskutiert (Tschenker
2023, 2025). Die Einschrankung auf tariflich regel-
bare Ziele steht auch im Widerspruch zum Volker-
recht, insbesondere zu Art.6 Nr.4 der Revidierten
Europaischen Sozialcharta (RESC). Das Europai-
sche Komitee flir Soziale Rechte hat Deutschland
wiederholt fur diese Beschrankung gerugt (ECSR
2022, S.29; Lorcher 2025, S.55). Auch das Streik-
recht der ILO, abgeleitet aus dem Ubereinkommen
Nr.87, erlaubt politische Streiks mit Bezug zu Ar-
beits- und Wirtschaftsbedingungen sowie Streiks
bei Unzufriedenheit mit Themen, die nicht typi-
scherweise in einem Tarifvertrag geregelt werden
(ILO-CFA 2018, Rn. 759, 763, 766). Bereits vor lan-
gerer Zeit hatte das Bundesarbeitsgericht die Fra-
ge aufgeworfen, ob am Tarifbezug festgehalten
werden konne, hatte sie allerdings nicht entschie-
den (BAG 10.12.2002 - 1 AZR 96/02). Selbst in dieser
Grundlagenfrage konnte also etwas in Bewegung
kommen. Konzeptionell ware das konsequent: Das
Streikrecht der Beschaftigten ist ein individuelles
Recht mit kollektiver Pragung, das sich auf die Ver-
besserung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen allgemein bezieht und somit nicht auf Streiks
fur Tarifvertrage beschrankt ist.

4.3.2 Streit um Streikziele

Seit den 1980er Jahren haben Privatisierungen,
Umstrukturierungen und Standortverlagerungen
zunehmend Auswirkungen auf die Arbeitsbedin-
gungen. Zur Frage, ob Streiks sich gegen solche
MaRnahmen richten konnen, besteht jedoch bis-
her keine hochstrichterliche Rechtsprechung. Ei-
nige namhafte Jurist*innen halten einen solchen
Streik fir rechtswidrig (Wank 2009 m. w. N.; an-
ders Klein/Schlachter 2022). Stets wird von der
Arbeitgeberseite bestritten, dass es sich um zu-
lassige Streikziele handle. Die Konsequenz daraus
ware, dass ein Streik untersagt und die Gewerk-
schaft zum Schadensersatz verpflichtet sein konn-
te. Gewerkschaften weichen in der Praxis auf an-
dere Forderungen aus (etwa nach einem Sozialta-
rifvertrag), die nach der Rechtsprechung zulassig
sind (BAG 24.4.2007 — 1 AZR 252/06), aber nicht
den eigentlichen Zielen der Mitglieder entspre-
chen (siehe auch Kapitel 3.9 zum Streik bei Tadano
DEMAG).

Verscharft wird das Problem noch durch die
sogenannte Rihrei-Theorie: Der ganze Streik soll
nach der Rechtsprechung rechtswidrig sein, wenn
von mehreren Streikzielen ein einziges als nicht
zulassig angesehen wird (BAG 26.7.2016 — 1 AZR
160/14). Das ,faule” Ei verdirbt das ganze Omelett
— eine einzige juristisch womaoglich unklar formu-
lierte Streikforderung, beispielsweise zur Stand-
ortsicherung, kann den Erfolg einer ganzen Streik-
bewegung infrage stellen.

Gleiches gilt fur Mindestbesetzungsvorgaben
und andere Entlastungsregeln, um die in den ver-
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gangenen Jahren an vielen Krankenhausern grofRe
Arbeitskampfe gefihrt wurden und die noch im-
mer unter Verweis auf die unternehmerische Frei-
heit in Zweifel gezogen werden (anders LAG Ber-
lin-Brandenburg v. 26.1.2015 - 26 SaGa 1059/15;
LAG Ko6ln v. 1.7.2022 - 10 SaGa 8/22). Eine dhnliche
Auseinandersetzung um Mindestpersonalausstat-
tung und Belastungsausgleich wollte ver.di an den
landeseigenen Berliner Kindertagesstatten fiihren.
Die Bewegung scheiterte gerichtlich an der Frie-
denspflicht (LAG Berlin-Brandenburg v. 11.10.2024 -
12 SaGa 886/24): Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg hatte geurteilt, dass diese bestehe,
weil bereits 2023 bei den Verhandlungen Uber den
Tarifvertrag fur den offentlichen Dienst der Lander
(TV-L) udber EntlastungsmalRnahmen verhandelt
wurde — obwohl sich das Thema der Entlastungen
nicht im Text des Tarifvertrags wiederfindet. Das
Gericht untersagte den Streik und stoppte damit
die Bewegung vorerst.

Was die nachhaltige Transformation der Wirt-
schaft angeht, hat das Arbeitsgericht Leipzig beim
Streik von ver.di bei den Leipziger Verkehrsbetrie-
ben, in dessen Rahmen gemeinsam mit Umwelt-
gruppen im Bindnis ,Wir fahren zusammen” de-
monstriert wurde, sinngemafl gesagt: ,Bis hier-
hin und nicht weiter!” (ArbG Leipzig v. 29.2.2024
— 14 Ga 5/24). Die gemeinsame Demonstration sei
noch zulassig, rucke den Arbeitskampf aber in die
Nahe des flr unzuldssig erachteten politischen
Streiks. Begriindung: Die Aktionen hatten eine Di-
mension, die uber die Regulierung von Arbeitsbe-
dingungen hinausgingen. Das Gericht kritisierte
eine angeblich unzulassige ,Vermischung von Po-
litik und gewerkschaftlich geschutzter Tatigkeit”.
Doch diese Vermischung ist in einem offentlichen
Bereich wie dem Nahverkehr schon dadurch ge-
geben, dass die Tarifverhandlungen maf3geblich
von der Gewahrung staatlicher Finanzierung und
Lizenzen bestimmt werden.

Mit einem ahnlichen Argument U{berzogen
Arbeitgeberverbidnde die Gewerkschaft ver.di
mit Antragen im Eilrechtsschutz, die sich gegen
Streiks im Einzelhandel richteten. Friher wurden
Tarifvertrage im Einzelhandel regelmal3ig fur all-
gemeinverbindlich erklart, sodass sie flir alle Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer*innen galten, unab-
hangig von der Mitgliedschaft in einer Koalition.
Diese Allgemeinverbindlichkeit hatte in der Ver-
gangenheit im Einzelhandel mit seiner kleinteili-
gen Betriebsstruktur groRe Bedeutung. Seit An-
fang der 2000er Jahre blockieren die Arbeitgeber
sie jedoch, indem sie dem Antrag auf Allgemein-
verbindlicherklarung nicht mehr zustimmen. Ver.
di versuchte nun, diese Zustimmung zu erstrei-
ken. Die Arbeitgeber klagten gegen die Streiks —
mit dem Argument, die Forderung, dem Antrag
auf Allgemeinverbindlicherklarung der Tarifver-
trage zuzustimmen, sei nicht tariflich regelbar -
unberechtigterweise (so etwa LAG Nurnberg v.
20.7.2023 - 3 SaGa 8/23). Trotzdem erzeugten die
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anhangigen Klagen erheblichen Druck im laufen-
den Streik.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen und Ausgliederungen stellt
die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin in
der Sache der Charité Facility Management (CFM)
dar. Das Gericht stellt en passant als offensicht-
lich rechtswidrig fest, dass nicht fur sogenannte
Insourcing, also die Wiedereingliederung eines
outgesourcten Betriebsteils in den urspringli-
chen Betrieb, gestreikt werden kann, ohne dafir
eine nahere Begrindung zu geben (ArbG Berlin
v. 1.4.2025 - 39 Ga 4371/25). Es dirfte damit aber
die herrschende Meinung hinter sich haben, weil
die ausgegliederte CFM nicht selbst tiber die Wie-
dereingliederung entscheiden und die Charité als
Gesellschaft, aus der urspringlich ausgegliedert
wurde, von den Beschaftigten der CFM mangels
arbeitsvertraglicher Beziehung nicht (mehr) be-
streikt werden kann. Damit ist eine Einflussnahme
der Beschaftigten auf Umstrukturierungen hochs-
tens bis zu deren Vollzug maoglich, was in Bezug
auf die Wahrung der Wirtschafts- und Arbeitsbe-
dingungen sehr problematisch ist. Die Beschaftig-
ten der CFM streikten daher fur die Wiederaufnah-
me in den TVOD, was unabhangig von der gesell-
schaftsrechtlichen Aufteilung maoglich ist. Sie ha-
ben damit aber keinen Anteil am wirtschaftlichen
Verteilungsspielraum oder den betrieblichen Ver-
tretungsstrukturen der Charité.

4.3.3 VerhaltnismaRigkeit des Streiks und der
Schutz Dritter

Auch die Anwendung des VerhaltnismaRigkeits-
prinzips im Streikrecht ist problematisch. Dem-
nach ist ein Streik unzuldssig, sofern er ungeeignet
ist, das verfolgte Ziel zu erreichen (Geeignetheit),
es neben dem Streik mildere, ebenso geeignete
MaRnahmen gibt (Erforderlichkeit) oder die Fol-
gen des Streiks in einem Missverhéltnis zu dessen
Ziel stehen (Angemessenheit). Der Europaische
Gerichtshof wendet dieses Prinzip sogar dann an,
wenn ein Streik die wirtschaftlichen Grundfrei-
heiten im EU-Binnenmarkt beeintrachtigt (EuGH
v. 18.12.2007 - C-341/05 - Laval). Das Bundesar-
beitsgericht billigt den Gewerkschaften zwar einen
Einschatzungsspielraum zu, ob ein Arbeitskampf-
mittel geeignet und erforderlich ist, um die eige-
nen Ziele zu erreichen. Doch es besteht kein Ein-
schatzungsspielraum nach der Rechtsprechung
bei der Beurteilung der Angemessenheit (BAG v.
22.9.2009 - 1 AZR 972/08). Der Streik kann also
insbesondere durch seine Auswirkungen rechts-
widrig sein. Daher wird das Argument haufig vor-
getragen, auch wenn es vor Gericht oftmals nicht
tragt, weil allein die Zufigung wirtschaftlicher
Schaden (auf3er in Extremfallen) nicht unangemes-
sen ist, sondern dem Wesen des Streiks entspricht.
Weil nach dem Bundesarbeitsgericht eine ab-
schliefende Beschreibung der fir die Prifung zu



berucksichtigenden, zahlreichen Umstande nicht
moglich ist (ebd.), verbleibt eine rechtliche Unsi-
cherheit. Die Zweifel stehen bei einer Verhandlung
vor dem Arbeitsgericht im Raum und konnen die
Gewerkschaft in der Gesamtabwagung aller Risi-
ken sowie der Kosten und Dauer des Verfahrens
dazu bewegen, vom konkreten Streik Abstand zu
nehmen. Der VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz kann
auch in Zukunft far juristische Einschrankungen
von Streiks aktiviert werden.

Im Rahmen des VerhaltnismaRigkeitsprinzips
werden die Interessen betroffener Dritter bertck-
sichtigt. Besonders relevant ist dies bei Streiks
in Krankenhausern. Die Streikenden und ihre Ge-
werkschaften legen hier selbst Notdienste fest, da-
mit Patient*innen mit besonders dringlichen me-
dizinischen Problemen trotz des Streiks behandelt
werden konnen. Nicht akute Operationen miissen
hingegen verschoben und die Betten gesperrt
werden, damit der Streik 6konomischen Druck
entfaltet. Hier stellen sich zwei Probleme: Einer-
seits konnen Arbeitgeber die Notdienstregelun-
gen gerichtlich Uberprufen lassen. Dabei urteilen
manche Gerichte ,Notdienste” aus, die so hoch
liegen, dass sie einen effektiven Streik unmaoglich
machen — ein Beispiel bildete kurzlich der Arbeits-
kampf bei den outgesourcten Tochtergesellschaf-
ten der Charité in Berlin (ArbG Berlin v. 1.4.2025
— 39 Ga 4371/25). Die knappe Personaldecke fuhrt
also dazu, dass Beschaftigte nicht mehr (wirksam)
streiken kénnen. Zum anderen stellt sich die Fra-
ge, was passiert, wenn der Arbeitgeber die Betten
nicht sperrt und die streikwilligen Beschaftigten,
die ihre Patient*innen nicht vernachlassigen wol-
len, damit zur Arbeit anhalt. Nach einer Entschei-
dung aus dem letzten Jahr sollen die Gewerkschaf-
ten kein Recht haben, den Arbeitgeber gerichtlich
zur Sperrung der Betten zu verpflichten, weil dies
unzulassig in die unternehmerische Freiheit ein-
greife (LAG Mecklenburg-Vorpommern v. 9.7.2024
—4 GLa 3/24).

Einen Gegenpunkt setzte eine Entscheidung
zu Streiks der GDL, die sogenannte Wellenstreiks
fir rechtmaRig erklarte. Als Wellenstreik oder Fle-
xistreik wird eine Taktik bezeichnet, bei der nur
fir einen kurzen Zeitraum, daflir aber wiederholt,
zeitlich versetzt und mit einer kurzen Ankundi-
gungsfrist zum Streik aufgerufen wird. Durch die
fehlende Planbarkeit soll ein hoher Schaden beim
Gegner verursacht werden, wahrend aufseiten der
Gewerkschaft wenig Kosten durch Ausfallgelder
anfallen. Nach dem LAG Hessen ist eine solche
Taktik auch im offentlichen Fernverkehr grundsatz-
lich zulassig. Allerdings liel3 das Gericht offen, ob
der Streik rechtswidrig sein konnte, wenn seitens
der Gewerkschaft ganzlich auf Anklndigungsfris-
ten verzichtet wiirde (LAG Hessen v. 12.3.2024 - 10
GlLa 229/24).

4.3.4 Folgen rechtmaRiger und rechtswidriger
Streiks

Der Streik ist darauf gerichtet, beim Arbeitgeber
wirtschaftliche Schaden herbeizuflihren, um durch
Druck dessen Verhandlungsbereitschaft zu beein-
flussen (BAG v. 10.06.1980 - 1 AZR 822/79). Ein
rechtmalliger Arbeitskampf verpflichtet deshalb
nicht zum Ersatz der Schaden beim Streikgegner.

Problematisch ist allerdings, dass im offentli-
chen Dienst haufig keine groRen Schaden durch
Streiks entstehen. Hier spart der Arbeitgeber bei
Arbeitskdmpfen bisweilen sogar Geld. Beispiels-
weise haben viele Kommunen in den Satzungen
Uber die Kita-Beitrage eine Ruckerstattung bei
streikbedingten SchlieBungen ausgeschlossen.
Die Kommune erhélt dann trotz Streik die Beitra-
ge der Eltern und spart zudem noch die Perso-
nalkosten der Streikenden. Verschiedene Verwal-
tungsgerichte haben dies in der Vergangenheit
als rechtmaRig beurteilt (VG Dresden v. 7.12.2016
-1K 3922/14, 1 K1768/15; VG Neustadt a. d. Wein-
stralle v. 14.7.2016 — 4 K123/16). Dies stellt Gewerk-
schaften vor Herausforderungen, denn es kann
kaum wirtschaftlicher Druck aufgebaut werden,
etwa bei den Streiks in Kindertageseinrichtungen
im Rahmen der TVoD-Runde im Friihjahr 2025.

In der Privatwirtschaft besteht dieses Problem
nicht. Dafur kann es zu grofden Problemen flihren,
wenn der Streik im Nachhinein von einem Gericht
als rechtswidrig beurteilt wird, weil dann Scha-
densersatz fur die entstandenen Schaden geleis-
tet werden muss. Arbeitgeberverbande nutzen
solche Forderungen etwa bei ihren Klagen gegen
die Streiks im Einzelhandel (s.0.). Auch wenn die
Gerichte bisher fur ver.di entschieden haben (LAG
Nurnberg v. 8.4.2025 — 7 Sla 213/24; ArbG Koln v.
31.10.2024 - 12 Ca 479/24), Gben derartige Klagen
einen einschiichternden Effekt aus.

Fir Probleme sorgt auch eine Regelung zum
Kurzarbeitergeld, die 1986 von der Kohl-Regierung
eingefihrt wurde (Arbeitsforderungsgesetz). Da-
bei geht es um Unternehmen, die nur indirekt von
einem Streik betroffen sind. Im Rahmen eng ge-
takteter Liefernetzwerke kann es aufgrund eines
Streiks schnell zu Produktionsausfallen in Unter-
nehmen kommen, die nicht vom Streikaufruf er-
fasst werden. Auch die dort Tatigen sollen nach
der Rechtsprechung ihren Anspruch auf Entgelt
verlieren, wenn sie wegen Produktionsausfallen
freigestellt werden. 8160 Abs.3 Satz 3 Sozialge-
setzbuch (SGB) Il fugt hinzu, dass sie auch kein
Kurzarbeitergeld beziehen koénnen. Sie stinden
also von heute auf morgen ohne Einkommen da.
Fir Gewerkschaften entstehen dadurch erhebli-
che Hirden fir Erzwingungsstreiks in diesen Be-
reichen. Letztlich kdonnen Unternehmen langere
Streiks erschweren, indem sie auf Just-in-time-Lie-
ferung setzen, anstatt grof3ere Vorrate anzulegen.
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4.3.5 Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen

Auch das Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen
ist Gegenstand intensiver Diskussionen. Aufgrund
des mit Verfassungsrang (Art. 140 GG sowie Art. 137
Abs.3 WRV) ausgestatteten kirchlichen Sondersta-
tus (kritisch zu dessen ausuferndem Verstandnis
Stein 2023) nehmen verschiedene kirchliche Ein-
richtungen fir sich in Anspruch, dass Streikmal3-
nahmen gegen die Kirchenrechte verstieRen. Die
Rechtsprechung folgt dem trotz Bedenken u.a. aus
internationalen  Grundrechtsverblrgungen:  Kir-
chen hatten die Moglichkeit, Streikmal3nahmen
zu untersagen. Ein Verbot unterliege jedoch be-
stimmten Voraussetzungen (Bundesarbeitsgericht
v. 20.11.2012 — 1 AZR 179/11): Verflige eine Religi-
onsgesellschaft Uber ein am Leitbild der Dienstge-
meinschaft ausgerichtetes Arbeitsrechtsregelungs-
verfahren, bei dem die Dienstnehmerseite und
die Dienstgeberseite in einer paritatisch besetzten
Kommission die Arbeitsbedingungen der Beschaf-
tigten gemeinsam aushandeln und einen Konflikt
durch den neutralen Vorsitzenden einer Schlich-
tungskommission I6sen (sogenannter Dritter Weg),
durfen Gewerkschaften nicht zu einem Streik auf-
rufen. Dabei mussten Gewerkschaften in dieses
Verfahren organisatorisch eingebunden und das
Verhandlungsergebnis musse fur die Dienstgeber-
seite als Mindestarbeitsbedingung verbindlich sein.

Es ist sowohl im Verfahren als auch im Ergebnis
zweifelhaft, ob die geltenden kirchlichen Bestim-
mungen diese Vorgaben des BAG zum Dritten Weg
wirklich erfullen. Fraglich ist etwa, ob die arbeits-
rechtlichen Kommissionen wirklich paritatisch be-
setzt sind und die Gewerkschaften in den Verfah-
ren Uber die Rolle eines Feigenblattes hinauskom-
men. Dennoch hat sich hierzu bislang aus Sicht der
Kirchen nichts grundlegend verandert: Im Rahmen
des Eilrechtsschutzes hat das LAG Thiringen auf
Antrag der Landeskirche und anderer kirchlicher
Einrichtungen den Arbeitskampf im Weimarer So-
phien- und Hufeland-Klinikum von ver.di untersagt
(LAG Tharingen v. 11.10.2024 - 1 SaGal10/24; siehe
auch Kapitel 3.10). Neben dem Verbot des Beamten-
streiks, das vor dem Europaischen Gerichtshof fur
Menschenrechte im Wesentlichen bestatigt wurde
(EGMR v. 14.12.2023 - 59433/18 u.a. — Humpert),
wurde das Streikrecht in einem weiteren wichti-
gen Bereich der deutschen Arbeitswelt keine An-
wendung finden. Hier steht eine hochstrichterliche
Entscheidung allerdings noch aus.

4.3.6 Verbot von Streikbrecherarbeit durch
Leiharbeitnehmer*innen

Es ist im Arbeitskampfrecht fast immer die Arbeit-
geberseite, die vor Gericht zieht, um sich gegen ei-
nen Streik zu wehren. Einen seltenen Ausnahmefall
hatte das Arbeitsgericht Kéln zu entscheiden (ArbG
KoIn v. 13.12.2024 - 19 Ga 86/24): Hier verlangte die
streikfiihrende Gewerkschaft, dass der Arbeitge-
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ber den Einsatz von Leiharbeitnehmer*innen wah-
rend eines Arbeitskampfes unterlasst. Hintergrund
ist die im Jahr 2017 eingefluhrte Regelung des
§11Abs.5S.1und 2 AUGn.F. Danach ist der Einsatz
von Leiharbeitnehmer*innen in einem bestreikten
Betrieb verboten, eine Ausnahme gilt, wenn der
Arbeitgeber sicherstellt, dass sie weder unmittel-
bar noch mittelbar die Arbeiten von Streikenden
Ubernehmen. Diese Regelung wurde eingeflihrt,
nachdem Leiharbeitnehmer*innen in den Jahren
zuvor vermehrt als Streikbrecher*innen eingesetzt
wurden. Das existierende, individuelle Leistungs-
verweigerungsrecht fur Leiharbeitnehmer*innen
(hun in 811 Abs.5 S.3 und 4 AUG geregelt) und
die tarifvertraglichen Einsatzverbote hatten sich
als unzureichend erwiesen. Damit sollen die
Leiharbeitnehmer*innen vor Druck geschutzt und
missbrauchliche Einwirkungen auf Arbeitskampfe
unterbunden werden (BT-Drs. 18/9232).

Soweit ersichtlich, hatte sich das Arbeitsgericht
Koln als erstes Fachgericht mit der Norm zu befas-
sen.”™ Die Gewerkschaft unterlag aus prozessualen
Griinden wegen eines zu unbestimmten Antrags.
Dennoch nahm das Gericht wichtige Weichenstel-
lungen zugunsten der Gewerkschaft vor: So kann
die Gewerkschaft bei einem rechtmafigen Streik
fur dessen Dauer Unterlassung des Einsatzes von
Leiharbeitnehmer*innen verlangen. Beruft sich der
Arbeitgeber auf die Ausnahmeregelung, wonach
die Leiharbeitnehmer*innen keine Streikbrecherar-
beit leisten, tragt er dafur die Darlegungs- und Be-
weislast. Ob fiur die Prognose die Darlegung einer
entsprechenden Betriebsorganisation genligt oder
ob sie fur jeden einzelnen Arbeitsplatz erfolgen
muss, lield das Gericht offen. In jedem Fall liegen
die Hirden fir Arbeitgeber hoch, das Einsatzver-
bot konnte damit groRere praktische Bedeutung
bekommen. Allerdings muss die Gewerkschaft den
Anspruch fir jeden Arbeitskampf erneut geltend
machen und die Antragstellung ist herausfordernd.

4.4 Fazit

Die von Arbeitgeberseite vorgetragenen Vorschla-
ge flur gesetzliche Regelungen wiirden das Streik-
recht weitgehend untergraben und ihm seine Wirk-
samkeit als Instrument der Gewerkschaften fur die
Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen nehmen. Stets sind diese Vorschlage mit
dem Hinweis darauf garniert, dass das Streikrecht
in Deutschland zu freiheitlich sei. Das Gegenteil ist
jedoch der Fall. Ob Riihrei-Theorie, Friedenspflicht,
Verhaltnismaligkeit oder Schadensersatz: In der

15 Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung als
verfassungsrechtlich zulassige Ausgestaltung der Koaliti-
onsfreiheit zur Herstellung der Kampfparitat beurteilt und
eine Verfassungsbeschwerde einer Arbeitgeberin nicht
zur Entscheidung angenommen, BVerfG 19.6.2020 - 1
BvR 842/17.



Diskussion um das Arbeitskampfrecht werden die
vielen juristischen Hurden und Einschrankungen,
die fur die Durchfihrung von rechtskonformen
Streiks bestehen, nicht hinreichend wahrgenom-
men. Arbeitgeber nutzen die unterschiedlichen An-
griffspunkte in strategischer Weise, um Streiks zu

unterbinden und zu erschweren. Letztlich beférdert
dies eine Tendenz zur Verrechtlichung des Streiks,
die die Streikfreiheit verkurzt. Diese Entwicklung
bereitet auch mit Blick auf die allgemein fur erfor-
derlich gehaltene Starkung der Tarifautonomie Sor-
gen.

5 STREIKS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

5.1 Deutschland im internationalen Mittelfeld

In der internationalen Arbeitskampfstatistik, gemes-
sen am relativen Arbeitskampfvolumen in arbeits-
kampfbedingten Ausfalltagen pro 1.000 Beschaftig-
te, liegt Deutschland im Mittelfeld (Abbildung 5). Nach
Schatzung des WSI fielen hierzulande in den zehn
Jahren zwischen 2014 und 2023, dem jlngsten Jahr,
fur das ausreichend internationale Vergleichsdaten
vorliegen, im Jahresdurchschnitt pro 1.000 Beschaf-
tigte rund 21 Arbeitstage durch Streik aus.

Das relative Arbeitskampfvolumen ist in den er-
fassten Landern, zu denen ausreichend Daten vor-
liegen, sehr unterschiedlich ausgepragt. Es wird zu-
dem stark von besonderen Ereignissen in einzelnen
Streikjahren beeinflusst. Kanada — neben den USA
eins von zwei nicht-europaischen OECD-Landern in
der Darstellung - liegt im zehnjahresdurchschnitt
2013 bis 2024 auf Platz 1 (108 Ausfalltage pro 1.000
Beschaftigte). Hier schlug zuletzt etwa ein grof3er
Streik bei der kanadischen Post zu Buche. In Frank-
reich (102 Ausfalltage) bilden sich u.a. die grof3en
Streiks gegen die Rentenreform in der Statistik ab.
Hier ist gleichzeitig zu berlicksichtigen, dass die Da-
ten fur Frankreich nur den Privatsektor einschlief3-
lich der staatlichen Unternehmen umfassen, nicht
aber die offentliche Verwaltung. In Finnland auf (107
Ausfalltage) begannen Ende 2023 die Proteste und
Streiks gegen Vorhaben der in Teilen rechtspopulis-
tischen Regierung, das Streikrecht einzuschranken
und Sozialklirzungen vorzunehmen. In Zypern (93
Ausfalltage) gab es 2024 einen Generalstreik im 6f-
fentlichen und privaten Sektor, um in den Verhand-
lungen Uber die Wiedereinfliihrung der inflationsge-
bundenen Lebenshaltungskostenzulage (,ColLA")
Druck zu machen.

Nach dem Spitzenquartett folgt ein oberes Mit-
telfeld, dass von Spanien, Norwegen und dem Ver-
einigten Konigreich gebildet wird. Im Mittelfeld mit
21 bzw. 20 durchschnittlichen Ausfalltagen befin-
den sich die Niederlande, Deutschland und die USA.
Polen, Danemark, Irland und Portugal bilden fur die
Jahre 2014 bis 2023 das untere Mittelfeld. Oster-
reich, Schweiz und Schweden sowie die Slowakei,
bei der das relative Arbeitskampfvolumen praktisch
bei null liegt, bilden das Ende der Ubersicht.

Abbildung 5

Arbeitskampfbedingt ausgefallene Arbeitstage im internationalen Vergleich

pro 1.000 Beschéftigte, jahrlicher Durchschnitt 2014 —-2023
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5.2 Unterschiedliche Methoden der
Streikerfassung

Internationale Vergleiche des Streikgeschehens
sind immer mit grofder Vorsicht zu betrachten, da
die nationalen Erfassungsmethoden betrachtlich
divergieren (Dribbusch/Vandaele 2016). Italien und
Griechenland fehlen, da hier bereits seit langerem
keine vollstandige Streikstatistik mehr gefiihrt wird.
Dies gilt seit einigen Jahre auch fliir Malta. In den
baltischen Staaten ist die Erfassung sehr licken-
haft. Fur Ungarn fehlen aus Grinden der statisti-
schen Anonymisierung fur mehrere Jahre detaillier-
te Daten zur Anzahl der Ausfalltage. Die hier ver-
wendeten amtlichen Daten aus Frankreich basieren
auf einer Unternehmensstichprobe und beziehen
sich allein auf die Privatwirtschaft, einschlieRlich
der offentlichen Unternehmen in den Bereichen
Telekommunikation, Transport und Energieversor-
gung. In Frankreich werden auch Streiks gegen so-
zialpolitische Beschllsse der Regierung, die anders
als in Deutschland rechtlich zulassig sind, bertuck-
sichtigt. Letzteres gilt auch fur die belgische Sta-
tistik. In Spanien hingegen flieRen Generalstreiks,
die dort gleichfalls zuldssig sind, nicht in die na-
tionale Statistik ein. In Portugal ist die offentliche
Verwaltung ausgenommen. In GroRbritannien, wo
pandemiebedingt 2020 und 2021 keine Daten erho-
ben wurden, werden nur Arbeitsniederlegungen ab
zehn Beteiligten und einem Tag Dauer einbezogen,
in den USA sogar nur Streiks mit mindestens 1.000
Beteiligten, wahrend es in Danemark gar keine
Untergrenzen gibt. In Deutschland werden nicht-
gewerkschaftliche Streiks nur sehr selten bekannt.
Die WSI-Schatzung, die den Daten zu Deutschland
zugrunde liegt, erfasst deshalb in der Regel nur ta-

Arbeitskampfbedingt ausgefallene Arbeitstage in Europa

rifliche Arbeitskampfe. In verschiedenen Landern,
z.B in Kanada, wird das Arbeitskampfvolumen zu-
dem stark durch Aussperrungen gepragt.

Zu beachten ist auch, dass einzelne groRe Ar-
beitskdmpfe die Jahresdurchschnittswerte nach-
haltig pragen konnen. So wird die Zahl der jahres-
durchschnittlichen Ausfalltage im Zeitraum 2014
bis 2023 in Polen nach wie vor durch einen sehr
umfangreichen Arbeitskampf im Jahr 2019 beein-
flusst, an dem 223.000 Beschaftigte im Bildungs-
bereich beteiligt waren. In GroRbritannien fielen
2022 streikbedingt rund 90 Arbeitstage pro 1.000
Beschaftigte aus, wahrend in den Jahren von 2013
bis 2019 im Schnitt lediglich 14 Ausfalltage im Jahr
registriert wurden.®

5.3 Das Streikgeschehen in Europa

In den Jahren der Inflationskrise und der gewerk-
schaftlichen Versuche, mit hohen nominalen Tarif-
abschlussen verlorene Kaufkraft zurickzugewinnen,
hatdas StreikvolumeninvieleneuropaischenlLandern
wieder deutlich zugenommen (Abbildung 6, Janssen/
Libker 2025, S.292, Eurofound 2024). Gab es in den
Corona-Jahren 2020 und 2021 lediglich 26 bzw. 24
Ausfalltage pro 1.000 Beschaftigten, so hat sich das
Streikvolumen 2022 und 2023 wieder auf 49 bzw.
48 Tage erhoht. Abgesehen vom Jahr 2019 sind dies
die hochsten Werte seit mehr als zehn Jahren.

16 Weitere Information zum internationalen Streikgesche-
hen finden sich auf der empfehlenswerten Internetseite
des Europaischen Gewerkschaftsinstitutes: https://www.
etui.org/strikes-map.

Abbildung 6

pro 1.000 Beschéftigte, jahrlicher gewichteter Landerdurchschnitt 2000-2023
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Die vermehrten Streikaktivitdten sind in gro-

Ben Teilen auf die harteren Verteilungskonflikte vor
dem Hintergrund der Inflationskrise zurtckzufuh-
ren (ebd.; siehe auch Janssen/Lubker 2024). Ge-
werkschaften waren haufiger gezwungen, Streiks
als letztes Mittel einzusetzen, um Reallohnverluste
moglichst auszugleichen. In Landern wie Frank-
reich und Finnland wirkten sich aber auch politische
Grof3konflikte um Angriffe auf den Sozialstaat oder
das Streikrecht selbst auf die Streikstatistik aus.
Im langfristigen Vergleich ist die Streikentwicklung
in Europa weiter rucklaufig, auch wenn einzelne
Jahre mit einem hoheren Streikaufkommen hervor-
stechen. Dabei sind es oft besonders streikintensi-
ve Lander, die den europaischen Durchschnitt nach
oben dricken. Im Jahr 2023 zahlten dazu Belgien,
Frankreich, Finnland und Zypern. Doch auch in
Deutschland oder den Niederlanden, wo traditionell
weniger oft gestreikt wird, drlickte das besonders
streikintensive Jahr 2023 die langfristigen Durch-
schnittswerte nach oben. Selbst in Osterreich, das
in der vergleichenden Arbeitskampfstatistik zu den
Schlusslichtern in Europa zahlt, wurde 2023 so viel
gestreikt wie seit 20 Jahren nicht.

6 AUSBLICK 2025°

Der Ausgang des Streikjahres 2024 war gepragt
von den Arbeitskampfen in der Metall- und Elekt-
roindustrie und bei Volkswagen. Im ersten Halbjahr
2025 dominierten dagegen wieder Arbeitskampfe
in Organisationsbereichen der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di. Vor allem im Rahmen der Tarif-
verhandlungen fur die Beschaftigten im offentli-
chen Dienst des Bundes und der Kommunen gab
es zahlreiche Warnstreiks mit hoher Beteiligung.
Im Marz kam es im Offentlichen Dienst des Bundes
und der Kommunen zu Warnstreiks mit mehreren
Zehntausend Teilnehmer*innen; im offentlichen
Dienst sind, neben ver.di, je nach Bereich auch an-
dere DGB-Gewerkschaften an Streiks beteiligt, dar-
unter die GEW, IG BAU und GdP, aber auch der Be-
amtenbund dbb. Bereits am 21. Februar 2025 rief
ver.di zu Warnstreiks im OPNV in sechs westdeut-
schen Bundeslandern auf, in denen Landestarifver-
trage TV-N an den Tarifvertrag fur den offentlichen
Dienst (TVOD) gekoppelt sind. Konzertierte Arbeits-
niederlegungen gab es auch im Gesundheitssek-
tor mit den Beschaftigten der kommunalen Klini-
ken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten.
Ebenso wurden bundesweit Flughafen bestreikt.
Nach acht Verhandlungsrunden folgte die Einigung
schlieRlich im April. Im Vorausblick wird auch der
Jahresabschluss 2025 bzw. das Friihjahr 2026 im

17 Stand: Juli 2025

Zeichen des offentlichen Dienstes stehen: Im De-
zember starten die Verhandlungen fur die Beschaf-
tigten der Tarifgemeinschaft der Lander (TdL).

Aber nicht nur im offentlichen Dienst organisiert
ver.di im laufenden Jahr groRere Arbeitskampfe.
Bei der Deutschen Post AG gab es ab Ende Janu-
ar mehrere Warnstreiks, bis sich Gewerkschaft und
Unternehmen schlielich auf hohere Lohne und
mehr Freizeit fur die Beschaftigten einigten. Bei
den privaten Versicherungen streikten im Juni bun-
desweit mehrere tausend Beschéftigte, was kurz
danach zu einer Einigung bei den Gehaltstarifver-
handlungen flhrte.

In den Tarifverhandlungen zwischen der Deut-
schen Bahn (DB) und der EVG kam es dagegen zur
Einigung, ohne dass die Gewerkschaft wie in den
Vorjahren zum Warnstreik mobilisierte. Streiks bei
der Deutschen Bahn wird es damit frihestens wie-
der zum Jahreswechsel geben, wenn der Tarifver-
trag der DB mit der kleineren GDL auslauft.

Gestreikt wird in diesem Jahr auch in kleineren
Branchen mit unterschiedlicher Gewerkschaftsbe-
teiligung. So fuhrte die NGG im Rahmen der Ta-
rifverhandlungen mit den Brauereien im Februar
in  mehreren Bundeslandern 24-Stunden-Warn-
streiks durch. Bei dem Essenzusteller Lieferando
traten die Fahrer*innen im Juli in Hamburg in ei-
nen 36-Stunden-Streik, da sich das Unternehmen
weiterhin weigerte, einen Tarifvertrag mit der NGG
abzuschlieRen. In der Baustoffindustrie traten im
Juni die Beschaftigten in Baden-Wirttemberg in
den Ausstand; die IG BAU hatte zu den Warnstreiks
aufgerufen, weil das Angebot der Arbeitgeber in
der zweiten Verhandlungsrunde noch unterhalb der
ortlichen Inflationsrate lag.

Wie schlieRlich die Bilanz des Arbeitskampfjah-
res 2025 ausfallen wird, zeigt sich dann im zweiten
Halbjahr. Mit den Verhandlungen im offentlichen
Dienst und der Tatsache, dass in den grof3en indus-
triellen Branchen wie der Metall- und Elektroindus-
trie, Chemie oder Bau in diesem Jahr keine Tarifver-
handlungen mehr anstehen, ist bereits ersichtlich,
dass sich das Streikgeschehen wieder starker in
den Dienstleistungsbranchen konzentriert.

Transformationskonflikte in der Industrie und da-
mit einhergehende Streiks sind aber auch im lau-
fenden Jahr akut. Bei Ford Koln legten Anfang Juni
mehr als 10.000 Beschaftigte die Arbeit nieder, um
fur den Erhalt der Arbeitsplatze und die Zukunft
des Standorts zu kampfen. Auch in anderen Un-
ternehmen kann es im Rahmen von Restrukturie-
rungsmafRnahmen immer wieder zu Protesten und
Arbeitsniederlegungen kommen, etwa beim dem
Automobilzulieferer ZF, der in Deutschland rund
54.000 Mitarbeiter*innen beschaftigt. Schliel-
lich werden auch 2025 wieder zahlreiche kleinere
Konflikte um die (Wieder-)Herstellung der Tarifbin-
dung gefuhrt. Ein prominentes Beispiel hierfur ist
der Donerfleischhersteller Birtat, bei dem nach 13
Streiktagen erstmalig ein Tarifvertrag durchgesetzt
werden konnte.
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METHODISCHE FRAGEN DER
WSI-ARBEITSKAMPFSTATISTIK

Die seit 2008 veroffentlichte Arbeitskampfbilanz
des WSI ist eine informierte Schatzung auf Basis
von Gewerkschaftsangaben, Pressemeldungen
und Medien-Recherchen (Online und Print). Der
Begriff der Schatzung wird hier deshalb verwen-
det, weil insbesondere in Bezug auf die Anzahl
der Ausfalltage und Streikteilnehmer*innen viel-
fach keine detaillierten Daten vorliegen. Die WSI-
Arbeitskampfbilanz erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit, sondern stellt eine bestmdgliche
Annaherung an das Arbeitskampfgeschehen dar.

Bereits die prazise Bestimmung der Anzahl der
Streiks bzw. Arbeitskdampfe gestaltet sich schwie-
rig. Dies fangt beim Begriff an, werden doch all-
tagssprachlich unter ,Streik” sowohl die einzelne
Arbeitsniederlegung als auch ein aus mehreren
Arbeitsniederlegungen bestehender Arbeitskampf
verstanden (Dribbusch 2018).

Das WSI versteht unter Streik in Anlehnung
an die Definition der ILO jede befristete kollektive
Arbeitsniederlegung von abhangig Beschaftigten
zur Erreichung eines Ziels oder Bekundung eines
Willens unabhangig von Anlass, Dauer oder An-
zahl der Teilnehmer*innen. Unter Arbeitskampf
versteht das WSI jede kollektive Auseinanderset-
zung zwischen Beschaftigten und Unternehmen
bzw. Arbeitgeberverbanden, in deren Verlauf es
mindestens eine/n Arbeitsniederlegung/Streik
gibt. Dabei beschrankt sich die WSI-Schatzung
im Grundsatz auf die Erfassung und Auswertung
tariflicher Arbeitskampfe. Nur in Ausnahmefallen
werden auf3erhalb von Tarifrunden stattfindende
betriebliche Arbeitsniederlegungen einbezogen.

Teil der Arbeitskampfbilanz des WSI ist eine bis
in das Jahr 2006 zurlickreichende Schatzung der
Anzahl der jahrlich stattgefundenen Arbeitskamp-
fe. Die Schatzung beinhaltet vom Grundsatz her
alle dem WSI bekannt gewordenen Tarifauseinan-
dersetzungen, in deren Verlauf es mindestens ei-
nen Streik oder Warnstreik gegeben hat. Die zur
Verfigung stehenden Angaben der Gewerkschaf-
ten sind in dieser Frage unterschiedlich prazise.
Lediglich die NGG erfasst nicht nur Erzwingungs-
streiks, sondern auch kleinere Tarifauseinander-
setzungen mit Warnstreiks. Ver.di dagegen fuhrt
zwar eine genaue Liste aller beim Bundesvorstand
der Gewerkschaft beantragten Arbeitskampfmal3-
nahmen, verfligt aber tGber keine Angaben dariber,
wie viele davon tatsachlich umgesetzt werden. Si-
cher ist nur, dass die lange auch in den eigenen
Geschaftsberichten vorgenommene Gleichsetzung
von Antrag und Arbeitskampf nicht langer haltbar
ist, wie ver.di selbst 2015 feststellen musste. Bei ei-
nigen anderen Gewerkschaften wie beispielsweise
IG Metall und IG BCE werden bei firmenbezogenen
Auseinandersetzungen lediglich Arbeitskampfe
mit vorausgegangener Urabstimmung, nicht aber
lokale Warnstreiks ohne Streikgeldzahlung erfasst.

Von den nicht dem DGB angeschlossenen Gewerk-
schaften stehen dem WSI im Wesentlichen nur
deren Pressemeldungen zur Verfligung. In Anbe-
tracht dieser Lucken hat das WSI 2015 daher sei-
ne Zeitreihe der jahrlichen Arbeitskampfe revidiert
und seine eigenen Medienrecherchen intensiviert.
Dadurch sind die Daten zur Konflikthaufigkeit seit
2015 deutlich belastbarer geworden. Allerdings
gestaltet sich die Recherche auf den zahlreichen
Webseiten der Einzelgewerkschaften sehr aufwen-
dig. Seit 2018 kooperiert das WSI bei seinen dies-
beziglichen Recherchen mit dem Projekt Streik-
monitor, das von Stefan Schmalz an der Universi-
tat Jena geleitet wird (vgl. Schneidemesser/Kilroy
2016; Liegl/Kilroy 2023).

Die Zahl der arbeitskampfbedingten Ausfallta-
ge (bzw. Streiktage) ist ein rechnerischer Wert, bei
dem neben den von Gewerkschaften gemeldeten
sogenannten Personenstreiktagen (d.h. der Sum-
me der Kalendertage, an denen individuelle Mit-
glieder Streikgeld empfingen) auch der vom WSI
geschatzte Arbeitsausfall bei Warnstreiks ohne
Streikgeldzahlung einflie3t. Bei den Personen-
streiktagen ist zu berlicksichtigen, dass bei ver.di
ab vier Stunden Arbeitsniederlegung Streikgeld
bezahlt wird, ein Personenstreiktag kann demnach
aus vier bis acht Stunden bestehen — dhnliches gilt
fur die GEW. Da sich dies aber nicht nachtraglich
verifizieren lasst, berlicksichtigt das WSI in seiner
Schatzung in der Regel die Personenstreiktage
als volle Arbeitstage. In einzelnen Fallen, in denen
wie z.B bei Warnstreiks im Einzelhandel bekannt
ist, dass ein grof3er Teil der Streikenden teilzeitbe-
schaftigt ist, versucht das WSI diese bei seiner Er-
mittlung der Ausfalltage zu miteinzubeziehen.

Besonders schwierig ist die Schatzung der Aus-
falltage von Streikenden, die kein Streikgeld bezo-
gen haben, sei es, weil wie bei der IG Metall bei
Warnstreiks kein Streikgeldanspruch besteht oder
die Streikenden keine Mitglieder der Gewerkschaft
sind. Nicht immer liegen belastbare Informationen
daruber vor, wie viele Personen tatsachlich wie
lange gestreikt haben. Dies gilt nicht zuletzt bei
grofRen Warnstreikwellen. Hier kann dann lediglich
Uber Erkundigungen bei den zustandigen Gewerk-
schaften, Recherchen im Netz sowie im Ruckgriff
auf Vergleichs- und Erfahrungswerte eine infor-
mierte Annaherung versucht werden. Dadurch ist
auch die Gesamtschatzung des Arbeitskampfvolu-
mens mit Unsicherheiten behaftet.

Besonders schwierig ist die Erfassung der An-
zahl der Streikenden. Die hier vom WSI vor-
gelegte Schatzung erfolgt im Wesentlichen
auf Basis von Informationen der Gewerkschaf-
ten. Wahrend diese in Bezug auf die Anzahl der
Streikgeldempfanger*innen generell Uber sehr
detaillierte Daten verfligen und diese im Falle der
DGB-Gewerkschaften in der Regel dem WSI mit-
teilen (auch wenn diese nur in Ausnahmefallen
veroffentlicht werden), konnen sie bei Streiks ohne
Streikgeldzahlung haufig nur sehr pauschale An-
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gaben machen. Diese beruhen selbst wiederum
haufig auf Schatzungen lokaler Gewerkschafts-
einheiten. Eine unbekannte Grofe ist generell die
Anzahl der mitstreikenden Beschaftigten, die keine
Gewerkschaftsmitglieder sind. Als Faustregel kann
gelten, dass eine einigermalRen prazise Ermittiung
der tatsachlichen Streikbeteiligung umso schwie-
riger wird, je grof3er und komplexer eine Warn-
streikwelle ist.

Das WSl ist sich deshalb stets bewusst, dass sei-
ne auf Gewerkschaftsangaben basierende Schat-
zung die Streikbeteiligung vermutlich tendenziell
Uberzeichnet und hat sich im Laufe der Jahre be-
muht, auch hier seine Schatzung zu verbessern.
Dort, wo es moglich ist, wurden in den letzten
Jahren neben den Gewerkschaften verstarkt auch
andere Quellen hinzugezogen. Nur im Ausnahme-
fall wie in der Metallindustrie liegen zum Vergleich
auch Daten zur Streikbeteiligung seitens des zu-
standigen Arbeitgeberverbands vor, die allerdings
ebenfalls Liicken und Schwachen aufweisen.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt bei den Daten zu
Streikbeteiligung ist die Mehrfachzdhlung. Ana-
log zur amtlichen Statistik der BA werden vom WSI
Beschaftigte, die an zeitlich getrennten Streiks oder
Warnstreiks teilnehmen, auch innerhalb eines Ar-
beitskampfes gegebenenfalls mehrfach als Streik-
beteiligte gezahlt. Dies betrifft insbesondere die
groflien Warnstreikwellen. Die 1G Metall weist bei-
spielsweise ausdricklich darauf hin, dass Betrie-
be, die z.B zweimal im Verlauf einer Tarifrunde ge-
streikt haben, auch zweimal erfasst werden, strei-
ken sie dreimal, werden sie auch dreimal erfasst
etc. Dies gilt auch fir die beteiligten Beschaftigten,
da die IG Metall-Statistik aus taglichen Meldun-
gen der ortlichen Gliederungen aufsummiert wird.
Ahnliche Effekte treten in anderen Arbeitskdmpfen
auf, in denen in auseinanderliegenden Zeitraumen
wiederholt gestreikt wird. Um ein Beispiel zu nen-
nen: Wenn ver.di angibt, dass wahrend der Tarif-
runde 2023 im offentlichen Dienst von Bund und
Kommunen im Februar und Marz rund 400.000
Beschaftigte an den zahlreichen Warnstreikaktio-
nen teilgenommen hatten, so ist dies die kumulier-
te Anzahl der von ihr gezahlten Teilnehmer*innen
(Mitglieder wie Nichtmitglieder) an allen Arbeits-
niederlegungen — nicht aber die Anzahl der indivi-
duellen Beschaftigten, die ein oder mehrmals ge-
streikt haben. Hierfur liefert auch der Transparenz-
bericht von ver.di fur das Jahr 2023 deutliche Hin-
weise, in dem die Gewerkschaft bekannt gibt, dass
im gesamten Jahr 2023 Uber alle Arbeitskampfe
hinweg insgesamt ca. 303.000 Mitglieder 1,2 Mio.
Mal in den Ausstand getreten seien.™

18 Diese Zahlen entsprechen in etwa der Anzahl der ver.
di-Streikgeldempfanger*innen sowie der Personenstreik-
tage. Online: https://www.verdi.de/++file++659d4adeeffe
65f6284c843c/download/Transparenzbericht-ver.di-2023.
pdf [23.05.2024].
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Die Anzahl der von BA und WSI verzeichneten
Streikbeteiligten ist auf Grund dieser Mehrfach-
zahlungen systematisch hoher als die der individu-
ellen Beschaftigten, die im jeweiligen Jahr ein oder
mehrmals gestreikt haben.

VERGLEICH WSI-SCHATZUNG UND
AMTLICHE STATISTIK

Die amtliche Statistik der Bundesrepublik Deutsch-
land wird von der Bundesagentur fur Arbeit (BA)
geflihrt. Im Vergleich der WSI-Schatzung mit der
amtlichen Statistik fallt auf, dass die Daten des
WSI sowohl in Bezug auf die Streikbeteiligung als
auch Ausfalltage erheblich nach oben abweichen
(far den Vergleich der Ausfalltage siehe Abbildung 7).
Dies hat zum Teil methodische Griinde.

Die Bundesagentur ist sich der Defizite ihrer Sta-
tistik bewusst (BA 2025, Hinweise), die im Wesent-
lichen von luckenhaften Meldungen der Arbeitge-
ber herruhren. Basis der Streikstatistik der BA ist
eine gesetzliche, buRgeldbewehrte Meldepflicht
der Arbeitgeber (SGB Il § 320). Diese findet ihre
Begrundung in der Neutralitatspflicht der Arbeits-
agenturen, die keine Arbeitssuchenden gegen de-
ren Willen in einen bestreikten oder ausgesperr-
ten Betrieb vermitteln durfen und deshalb von den
Arbeitskdmpfen Kenntnis erhalten missen. Die
Meldepflicht umfasst Beginn und Ende von Streiks
oder Aussperrungen, die Zahl der ,betroffenen Ar-
beitnehmer” sowie die Anzahl der , ausgefallenen
Arbeitstage” (bis 2014 ,verlorene Arbeitstage”).

Die Zahl der einzelnen Streiks wird von der BA
nicht erfasst, dafir die Anzahl der , betroffenen
Betriebe”, worunter die Betriebe zu verstehen sind,
fur die der BA Arbeitsniederlegungen gemeldet
wurden. Auch kommen Mehrfachzahlungen vor,
wenn ein Betrieb mehr als einmal bestreikt wird.
In die Statistik flieBen nur solche Streiks ein, an
denen ,je Betrieb mindestens zehn Arbeitnehmer
beteiligt waren und die mindestens einen Tag dau-
erten oder durch die ein Verlust von mehr als 100
Arbeitstagen je Betrieb, bezogen auf alle an der
Arbeitseinstellung beteiligten bzw. betroffenen Ar-
beitnehmer entstanden ist” (Bundesanstalt fur Ar-
beit, Runderlass 254/82 vom 21. Dezember 1982).
2024 flossen so 3.036 Streiks (~ , betroffene Betrie-
be”) in die amtliche Statistik ein.

Hauptproblem der offiziellen Arbeitskampfsta-
tistik ist seit langem, dass sie Lucken aufweist
(Kalbitz 1972; Spode 1992; Dribbusch 2008). Zum
einen fallen, aufgrund der selbst gesetzten Ab-
grenzungen, kleinere Arbeitsniederlegungen, so-
genannte Bagatell-Streiks, aus der Statistik he-
raus. Seit 2008 werden diese wieder von der BA
im Anhang zu ihrer jahrlichen Streikstatistik ge-
trennt ausgewiesen. Dabei zeigt sich, dass in man-
chen Jahren hierdurch eine erhebliche Anzahl von
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WSI-Schatzung und amtliche Streikstatistik im Vergleich:
Arbeitskampfbedingte Ausfalltage 20062024 (in 1.000)

Abbildung 7
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Streikteilnehmer*innen  (,beteiligte  Arbeitneh-
mer”) aus der Statistik herausfallt. In der Spitze
wurden beispielsweise 2018 rund 184.000 ,be-
teiligte Arbeitnehmer” nicht in die amtliche Aus-
wertung Ubernommen. 2024 fielen dadurch 5.189
Streiks (~ ,betroffene Betriebe”) mit rund 40.000
Streikenden aus der Statistik heraus. Addiert man
die Anzahl der in die amtliche Statistik aufgenom-
menen Arbeitsniederlegungen und die ,Bagatell-
streiks”, kommt man fuar 2024 auf rund 8.200 ,,be-
troffene Betriebe”, was als Untergrenze der in die-
sem Jahr stattgefundenen Streiks gelten kann.
Zum zweiten wird die Zuverlassigkeit der amt-
lichen Statistik durch offensichtliche Lucken bei
der Meldung von Streiks durch Unternehmen und
offentliche Arbeitgeber beeintrachtigt. Dies gilt
seit den 1990er Jahren verscharft bei groferen
Warnstreikwellen. Zum Teil ergibt sich aus diesen
Fallen die Problematik, dass die Meldepflicht der
Arbeitgeber zum Zweck der Feststellung von Ver-
mittlungshindernissen im Falle von Warnstreiks,
die zum Teil lediglich Stunden oder sogar Bruch-
teile davon andauern, den Meldepflichtigen nicht
mehr unmittelbar einsichtig ist. BuRgelder werden
soweit bekannt nur sehr selten verhangt. In vie-
len Fallen hat die Bundesagentur mangels eigener
Beobachtungen des Arbeitskampfgeschehens gar
keine Kenntnis darlber, dass in einem Betrieb ge-
streikt wurde. Ein besonders auffalliger Verstof3
gegen die Meldepflicht erfolgte 2015 seitens der
Deutschen Post DHL wahrend des wochenlang an-

haltenden, in der Offentlichkeit sehr prasenten Ar-
beitskampfes um Entgelt- und Arbeitszeitregelun-
gen. Die Firma zeigte mehr als 170 Arbeitsnieder-
legungen nicht an. In einem aufRergewohnlichen
Schritt verhangte die Bundesagentur nicht nur ein
BufRgeld, sondern machte den Fall auf parlamenta-
rische Nachfrage hin auch offentlich.

Seit mehreren Jahren bemuht sich die Bun-
desagentur mit gewissem Erfolg, ihre Erfassung
zu verbessern. Seit 2018 besteht die Moglichkeit,
dass Arbeitgeberverbande fir ihre Mitglieder Sam-
melmeldungen abgeben koénnen. Aus Sicht der
Streikforschung ware es wunschenswert, dass
sich die Genauigkeit der amtlichen Statistik wei-
ter erhoht, da die Bundesagentur aufgrund der ge-
nauen Zuordnung der Betriebe zu einzelnen Wirt-
schaftszweigen sowohl Branchen- als auch Regio-
naldaten liefern kann. Dies ist mit den Mitteln des
WSI nur eingeschrankt moglich. Was die Zahl der
Streikbeteiligten betrifft, ist anzunehmen, dass vor
allem in der Metall- und Elektroindustrie bei den
Meldungen der Arbeitgeberverbande vielfach Be-
schaftigte, die in einer Tarifrunde mehrmals ge-
streikt haben, im Gegenteil zur IG Metall-Statistik
nicht mehrfach gezahlt werden. Zudem werden
zuweilen offenbar Beschaftigte, die zwar die Arbeit
niederlegen, dann aber Gleitzeit oder anderweitig
ihre Arbeitszeitkonten in Anspruch nehmen, nicht
als Streikende gezahlt. Genaue Angaben, wie die
Metallarbeitgeber die Anzahl der Streikenden er-
fassen, gibt es jedoch nicht.

WSI Report Nr.106, September 2025  Seite 31



]2]C)

WWW.BOECKLER.DE

IMPRESSUM

Ausgabe
WSI Report Nr. 106, September 2025
Arbeitskdmpfe zwischen Inflation und Transformation

ISSN 2366-7079

Herausgeber

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
der Hans-Bdckler-Stiftung

Georg-Glock-StraBe 18, 40474 Diisseldorf

Telefon +49(211) 7778-187

http://www.wsi.de

Pressekontakt
Rainer Jung, +49(211)7778-150
rainer-jung@boeckler.de

Satz: Yuko Stier Grafikdesign

Kontakt

Thilo Janssen

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
der Hans-Bdckler-Stiftung

Georg-Glock-StraRe 18, 40474 Diisseldorf

Telefon +49(211) 7778-650

thilo-janssen@boeckler.de
www.wsi.de

Dieses Werk ist lizensiert unter der
Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 International

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de)


http://www.boeckler.de
http://www.wsi.de
mailto:rainer-jung%40boeckler.de?subject=
mailto:thilo-janssen%40boeckler.de?subject=
http://www.wsi.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de

	1	Einleitung
	2	Das Arbeitskampfgeschehen des Jahres 2024 im Überblick
	2.1	Arbeitskämpfe, Ausfalltage und Streikende
	2.2	Verteilung der Arbeitskämpfe nach Gewerkschaften 
	2.3	Regionale Verteilung
	2.4	Frauen im Streik
	2.5	Erzwingungsstreik als Ausnahme

	3	Wo und wofür wurde 2024 gestreikt? – Ausgewählte Beispiele
	3.1	Arbeitskampf im Bauhauptgewerbe
	3.2	Kommunaler Nahverkehr: Streik für bessere Arbeitsbedingungen
	3.3	Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie
	3.4	Warnstreiks in der Süßwarenindustrie
	3.5	Papierindustrie: Mit Warnstreiks zur Aufholjagd
	3.6	VW: Tarifrunde im Zeichen angekündigter Standortschließungen
	3.7	Andauernde Arbeitskämpfe bei Zalando und Amazon 
	3.8	BVG: Streiks für Verbesserungen im Manteltarifvertrag
	3.9	Unbefristeter Streik für Zukunftstarifvertrag bei Tadano
	3.10	Streiks in kirchlichen Einrichtungen: das Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar
	3.11	Streiks in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten 

	4	Das Streikrecht in der rechtspolitischen Debatte 
und vor den Gerichten
	4.1	Einleitung
	4.2	Debatte über Einschränkungen des Streikrechts
	4.3	Das Streikrecht vor den Gerichten
	4.4	Fazit

	5	Streiks im internationalen Vergleich
	5.1	Deutschland im internationalen Mittelfeld
	5.2	Unterschiedliche Methoden der Streikerfassung
	5.3	Das Streikgeschehen in Europa 

	6	Ausblick 2025
	Literatur
	Methodische Fragen der WSI-Arbeitskampfstatistik 
	Vergleich WSI-Schätzung und amtliche Statistik

	Letzte_Seite_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 

	Nächste_Seite_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 

	Vorherige_Ansicht_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 

	Vorherige_Seite_Inaktiv 2: 
	Seite 1: 

	Titelseite_Inaktiv 2: 
	Seite 1: 

	Letzte_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 

	Nächste_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 

	Vorherige_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 

	Titelseite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 

	Vorherige_Ansicht_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 

	Vorherige_Seite_#R: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 

	Titelseite_#R: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 

	Nächste_Seite_Inaktiv 1: 
	Seite 32: 

	Letzte_Seite_Inaktiv 1: 
	Seite 32: 



